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Erlduternder Bericht

Ubersicht

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Genehmigung und Umsetzung des No-
tenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Ubernahme der
Verordnung (EU) 2024/1717 zur Anderung der Verordnung (EU) 2016/399 iiber
einen Unionskodex fiir das Uberschreiten der Grenzen durch Personen (nachfol-
gend Schengener Grenzkodex, SGK) und die damit notwendigen Anpassungen auf
Gesetzesstufe. Zudem wird eine Anderung des Auslinder- und Integrationsgesetzes
(AIG) in Zusammenhang mit dem nationalen ETIAS-System (N-ETIAS) vorge-
schlagen. Im Rahmen einer weiteren redaktionellen Anderung soll im AIG der Be-
griff «Grenze» den entsprechenden Begriffen im SGK angepasst werden.

Ausgangslage

Angesichts der bestehenden Herausforderungen der letzten Jahre und um den Schen-
gen-Raum als Ganzes zu stirken hat die EU mit der Verordnung (EU) 2024/1717 eine
Reihe von Anderungen der bestehenden Vorschriften des SGK beschlossen. Damit soll
eine einheitliche Anwendung der Vorschriften an den Schengen-Aussen- und Binnen-
grenzen ermoglicht werden.

Bundesbeschluss zur Ubernahme und Umsetzung der Anderung des SGK (Vor-
lage 1)

Die Verordnung (EU) 2024/1717 wurde am 13. Juni 2024 vom Europdischen Parla-
ment und vom Rat der EU verabschiedet. Sie wurde der Schweiz aber bereits im Vor-
feld am 24. Mai 2024 als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands notifiziert.
Der Bundesrat hat deren Ubernahme am 26. Juni 2024 genehmigt, vorbehdltlich der
Erfiillung der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen.

Die vorliegenden Anderungen des SGK zielen darauf ab, die Lehren aus der « COVID-
19-Pandemiey zu ziehen und sicherzustellen, dass in Zukunft Koordinierungsmecha-
nismen fiir den Umgang mit Bedrohungen der éffentlichen Gesundheit im Schengen-
Raum bestehen. Der Rat der EU soll bei Vorliegen einer solchen Bedrohung rasch
verbindliche und einheitliche Regelungen fiir voriibergehende Reisebeschrinkungen
und andere Massnahmen an den Schengen-Aussengrenzen vorsehen kénnen.

Um auf die wachsende Beteiligung staatlicher Akteure an der kiinstlichen Herbeifiih-
rung und Erleichterung der irreguldren Migration an den Schengen-Aussengrenzen
zu reagieren, wurden zudem auch Bestimmungen im SGK angepasst.

Die Anderungen des SGK umfassen ebenfalls einen neuen Mechanismus zum Schutz
der dffentlichen Gesundheit als Reaktion auf Bedrohungen, die eine Mehrheit der
Schengen-Staaten betreffen. Dieser Mechanismus ergdnzt den bestehenden Mecha-
nismus bei Mdngeln an den Schengen-Aussengrenzen (Art. 29 SGK) und ermdglicht
es, bei einer gemeinsamen Bedrohung der Mehrheit der Schengen-Staaten durch ei-
nen Beschluss des Rates der EU Binnengrenzkontrollen zu genehmigen. Mit diesem
Beschluss sollen Massnahmen zur Abmilderung der negativen Auswirkungen der ein-
gefiihrten Binnengrenzkontrollen vorgesehen werden.
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Die Einfiihrung von Binnengrenzkontrollen soll weiterhin als letztes Mittel zum Ein-
satz kommen. Deshalb sehen die Anderungen im SGK ein strukturiertes Verfahren fiir
die Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen vor. So miissen die Schengen-Staa-
ten, die sich fiir die Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen entscheiden, die
Angemessenheit und die Auswirkungen auf die Personenfreiziigigkeit und auf die
Grenzregionen bewerten. Ferner hat der Schengen-Staat, der eine Verlingerung der
Binnengrenzkontrollen bei vorhersehbaren Bedrohungen erwdgt, zu priifen, ob alter-
native Massnahmen wie gezielte Polizeikontrollen und verstdrkte polizeiliche Zusam-
menarbeit nicht angemessener sind. Eine Risikobewertung muss dann vorgelegt wer-
den, wenn die Verlingerung mehr als sechs Monate dauert. Ferner sollen
voriibergehende Grenzkontrollen einen Gesamtzeitraum von zwei Jahren nicht iiber-
schreiten, es sei denn, es liegen ganz besondere Umstdinde vor.

Weiter sehen die Anderungen des SGK neue Regeln zur Forderung wirksamer Alter-
nativen zu Kontrollen an den Binnengrenzen in Form von verstdrkten Kontrollen in
den Grenzregionen vor. Dabei wird klargestellt, dass diese nicht mit Grenzkontrollen
gleichzusetzen sind.

Zur Bekdmpfung der Sekunddrmigration innerhalb des Schengen-Raums sieht die
vorliegende EU-Verordnung ein neues Uberstellungsverfahren vor, welches es den
Schengen-Staaten erlaubt, illegal aufhdltige Ausldnderinnen und Auslinder, welche
im Rahmen einer grenziibergreifenden Zusammenarbeit im Grenzgebiet aufgegriffen
werden, leichter an den Schengen-Staat, aus dem sie ausgereist sind, zu iiberstellen.
Asylsuchende und Personen, die internationalen Schutz erhalten haben, sind von die-
sem Verfahren ausgenommen.

Die Umsetzung der Verordnung (EU) 2024/1717 bedingt Anpassungen im Auslinder-
und Integrationsgesetz (AIG) und im Bundesgesetz tiber die polizeilichen Informati-
onssysteme des Bundes (BPI). Die Vorlage ist mit keinem finanziellen Aufwand fiir
die Bundesverwaltung verbunden.

Schaffung eines Zugriffs des EDA auf das nationale ETIAS-System im AIG (Vor-
lage 2)

Des Weiteren soll im AIG eine Regelung aufgenommen werden, wonach das Eidge-
nossische Departement fiir auswdrtige Angelegenheiten (EDA) im Rahmen der Kon-
sultation der nationalen ETIAS-Stelle, welche im SEM angesiedelt ist, ebenfalls Zu-
griff auf das nationale ETIAS-System (N-ETIAS) erhdlt. Damit kann der
Konsultationsprozess vereinheitlicht und vereinfacht werden.

Mit dieser Vorlage 2 soll diese Anpassung, welche unabhdngig von der Weiterent-
wicklung des Schengen-Besitzstands ist, im AIG aufgenommen werden.
Redaktionelle Anpassungen im Bereich «Grenze» im AIG (Vorlage 3)

Unabhdingig von der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands werden einige re-
daktionelle Anpassungen beziiglich des Begriffs « Grenze» vorgenommen. Damit soll
eine sprachliche Annéherung an die Begriffe des Schengener Grenzkodex erreicht
werden.
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Erlauternder Bericht

1 Einleitung

Der vorliegende erlduternde Bericht umfasst drei Vorlagen. Die erste Vorlage betrifft
den Bundesbeschluss zur Ubernahme und Umsetzung der Verordnung (EU)
2024/1717! zur Anderung der Verordnung (EU) 2016/3992 iiber einen Unionskodex
fiir das Uberschreiten der Grenzen durch Personen (nachfolgend SGK; Ziff. 2 ff.).

Die zweite Vorlage betrifft eine Anderung des Auslinder- und Integrationsgesetzes
vom 16. Dezember 20053 (AIG) (Ziff. 3). Neu soll das EDA auf das nationale ETIAS-
System (nachfolgend N-ETIAS) Zugriff erhalten. Dadurch wird die Méglichkeit ge-
schaffen, das EDA u.a. bei Gesuchen zur Erteilung einer rdumlich und zeitlich be-
grenzten ETIAS-Reisegenehmigung durch die nationale ETIAS-Stelle (nachfolgend
NES), welche im SEM angesiedelt ist, systemgestiitzt (und nicht via E-Mail) zu kon-
sultieren. Damit wird der Konsultationsprozess im Rahmen der Erteilung von ETIAS-
Reisegenehmigungen verschlankt und vereinheitlicht.

In der dritten Vorlage (Ziff. 4) werden einige redaktionelle Anpassungen im Bereich
«Grenze» vorgenommen. Damit soll eine sprachliche Angleichung der Terminologie
des SGK erreicht werden. Dies dient der Transparenz und der Rechtssicherheit.

2 Bundesbeschluss zur Ubernahme und Umsetzung der
Verordnung (EU) 2024/1717
(Anderung SGK)

2.1 Ausgangslage
2.1.1 Handlungsbedarf und Ziele

Der Schengen-Raum umfasst ein Gebiet, in dem Biirger und Biirgerinnen des Schen-
gen-Raums sowie sich in diesem rechtmaissig aufhiltige Personen ohne Binnengrenz-
kontrollen frei reisen kdnnen.

! Verordnung (EU) 2024/1717 des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni
2024 zur Anderung der Verordnungen (EU) 2016/399 iiber einen Unionskodex fiir das
Uberschreiten der Grenzen durch Personen, ABI. L, 2024/1717, 20.06.2024.

2 Verordnung (EU) 2016/399 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz
2016 tiber einen Gemeinschaftskodex fiir das Uberschreiten der Grenzen durch Personen
(Schengener Grenzkodex), ABL. L 77 vom 23.3.2016, S. 1; zuletzt gedndert durch Ver-
ordnung (EU) 2024/1717, ABI. L, 2024/1717, 20.06.2024.

3 SR 14220
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Der SGK wurde 2006% erlassen. Er ersetzt wesentliche Bestimmungen des Uberein-
kommens vom 19. Juni 19905 zur Durchfiihrung des Ubereinkommens von Schengen
(SDU) und fasst in einem einheitlichen Rechtsakt die gemeinsamen Regeln fiir die
Kontrolle an den Aussen- und Binnengrenzen des Schengen-Raums zusammen. Er
stellt nicht nur die aktuelle Rechtsgrundlage zur Frage des Grenziibertritts an den Bin-
nen- und Aussengrenzen des Schengen-Raums dar, sondern enthélt auch Bestimmun-
gen liber die Einreisevoraussetzungen sowie die bei der Durchfithrung der Grenzkon-
trolle zu beachtenden Grundsitze (z.B. obligatorische SIS-Abfrage, getrennte
Kontrollspuren an den Grenziibergangsstellen, Kontrollintensitét, personelle und fi-
nanzielle Ressourcen fiir die Grenzkontrollen). Dariiber hinaus statuiert der SGK die
grundsitzlichen Verpflichtungen zum Abbau der Grenzkontrollen an den Binnengren-
zen und regelt die Voraussetzungen und Verfahren zur voriibergehenden Wiederein-
fiihrung dieser Kontrollen in besonderen Féllen.

Die Binnengrenzen diirfen unabhéngig der Staatsangehdrigkeit der betreffenden Per-
son an jeder Stelle ohne Grenzkontrollen {iberschritten werden (Art. 22 SGK). Davon
unberiihrt bleiben Personenkontrollen im Rahmen von Zollkontrollen sowie die Aus-
iibung der polizeilichen Befugnisse. Unter anderem fallen Kontrollen von Personen
zwecks gezielter Suche nach mitgefiihrten unverzollten, verbotenen und/oder bewil-
ligungspflichtigen Waren (bspw. Fleisch- und Tabakwaren, Drogen oder Waffen) da-
runter. Diese Kontrollen kdnnen auch verdachtsunabhéngig erfolgen. Die Durchfiih-
rung von Personenkontrollen im Rahmen einer Zollkontrolle kann situativ auch die
Uberpriifung der Identitit einer Person erforderlich machen. Zudem sind auch unter
Schengen weiterhin Personenkontrollen zuléssig, soweit sie im Einzelfall polizeilich
motiviert sind oder der Ermittlung der Bedrohungslage dienen. Diese Kontrollen diir-
fen aber nicht die gleiche Wirkung wie Grenzkontrollen haben (Art. 23 SGK).

Im Gegensatz zu den Binnengrenzen diirfen die Schengen-Aussengrenzen (Art. 5
SGK) nur iiber zugelassene Stellen iiberschritten werden. Dort erfolgt die Kontrolle
der Einreisevoraussetzungen, welche in Artikel 6 SGK festgehalten sind. Diese unter-
scheidet sich, je nachdem, ob es sich um eine freiziigigkeitsberechtigte Person oder
um einen Drittstaatsangehorigen handelt (Art. 8 SGK). Werden die Einreisevoraus-
setzungen nicht erfiillt, kann die Einreise verweigert werden (Art. 14 SGK).

Die bisherigen Regelungen des SGK rdumen den Schengen-Staaten die Moglichkeit
ein, voriibergehend Binnengrenzkontrollen einzufiihren, wenn eine schwerwiegende
Bedrohung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegt. Die Wiedereinfithrung
von Binnengrenzkontrollen soll jedoch die Ausnahme bleiben und muss verhéltnis-
miéssig sein. Die Kontrollen sind aufzuheben, sobald die Griinde dafiir nicht mehr
bestehen.

4 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom
15. Mirz 2006 iiber einen Gemeinschaftskodex fiir das Uberschreiten der Grenzen durch
Personen (Schengener Grenzkodex), ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1.

5 Ubereinkommen zur Durchfiihrung des Ubereinkommens von Schengen vom 14. Juni
1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundes-
republik Deutschland und der Franzosischen Republik betreffend den schrittweisen Ab-
bau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, ABI. L 239 vom 22.9.2000, S. 19.
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Bis anhin sah der SGK zwei Verfahren fiir die einseitige Wiedereinfithrung von Bin-
nengrenzkontrollen durch die Schengen-Staaten vor (ohne Beschlussfassung des Ra-
tes der EU). Die Verfahren unterschieden sich je nachdem, ob unvorhersehbare oder
vorhersehbare Umstidnde die Wiedereinfithrung von Binnengrenzkontrollen notwen-
dig machten:

—  Bei unvorhersehbaren Umsténden (Art. 28 alt SGK), d.h. in Fillen, in denen
sofortiges Handeln erforderlich war, konnten die Schengen-Staaten einseitig
fiir einen begrenzten Zeitraum von hochstens zehn Tagen Binnengrenzkon-
trollen einfithren. Eine Verldngerung war bei andauernder Bedrohung um 20
Tage bis maximal zwei Monate méglich.

—  Bei vorhersehbaren Umstidnden (Art. 25 alt SGK) konnten die Schengen-Staa-
ten Binnengrenzkontrollen fiir einen Zeitraum von 30 Tagen oder fiir die
Dauer der Bedrohung einfiihren. Dieser konnte zuerst auf 30 Tage und dann
auf maximal sechs Monate verldngert werden. Das Verfahren zur Wiederein-
fithrung dieser Binnengrenzkontrollen richtete sich nach Artikel 27.

Auch mit der vorliegenden Anderung des SGK bleibt das Verfahren zur Einfiihrung
von Binnengrenzkontrollen im Falle von aussergew6hnlichen Umsténden, unter de-
nen das Funktionieren des Schengen-Raums gefihrdet ist (Art. 29 und 30) bestehen.
Der Rat der EU kann auf Vorschlag der Europdischen Kommission als letztes Mittel
empfehlen, dass ein oder mehrere Schengen-Staaten Binnengrenzkontrollen fiir
hochstens sechs Monate einfiihren. Dieser Zeitraum kann hochstens dreimal um einen
weiteren Zeitraum von hochstens sechs Monaten verlédngert werden (Gesamthdchst-
dauer von zwei Jahren).

Vor 2015 wurden Binnengrenzkontrollen hauptséchlich in Zusammenhang mit punk-
tuellen Ereignissen wie politischen Gipfeltreffen oder sportlichen Grossveranstaltun-
gen eingefiihrt. In den letzten Jahren wurde der Schengen-Raum jedoch durch eine
Reihe von Krisen und Herausforderungen wiederholt auf den Priifstand gestellt. Dies
fiihrte zu einem Paradigmenwechsel. Aufgrund der Fliichtlingskrise im Jahr 2015 und
der spéteren «COVID-19-Pandemie» sowie als Reaktion auf die anhaltende terroris-
tische Bedrohung durch die Hédufung von Anschldgen im Schengen-Raum, fiihrten
eine Reihe von Schengen-Staaten in den letzten Jahren wiederholt Grenzkontrollen an
ihren Binnengrenzen ein. Aufgrund der Fliichtlingskrise wurde erstmals gestiitzt auf
entsprechende Durchfithrungsbeschliisse des Ratest, das Verfahren nach Artikel 29
angewendet.

Angesichts dieser neuen Herausforderungen fiir den Schengen-Raum und um den
Schengen-Raum als Ganzes zu stirken sowie eine einheitliche Anwendung der Vor-
schriften an den Aussen- und Binnengrenzen sicherzustellen, hat die EU mit der vor-
liegenden Verordnung (EU) 2024/1717 eine Reihe gezielter Anderungen der beste-
henden Vorschriften des SGK beschlossen (siehe dazu Ziff. 2.2 und 2.3). Diese
Anderungen umfassen insbesondere:

6 Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2016/894; ABI. L 151 vom 8. Juni 2016, S. 8.
Durchfithrungsbeschluss (EU) 2016/1989; ABI. L 306 vom 15. November 2016, S. 13.
Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/246; ABI. L 36 vom 11. Februar 2017, S. 59.
Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/818; ABI. L 122 vom 13. Mai 2017, S. 73.
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—  Die Einfithrung von verbindlichen voriibergehenden Reisebeschrinkungen an
der Schengen-Aussengrenze zum Schutz der 6ffentlichen Gesundheit (neuer
Art. 21a SGK);

—  Neue Bestimmungen im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung von
Migranten (neuer Art. 5 Abs. 4 SGK);

—  Neue Regeln zur Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen (neu Art. 25
— 27a sowie neuer Art. 33 SGK);

—  Neuer Mechanismus zum Schutz der 6ffentlichen Gesundheit, wenn die
Mehrheit der Schengen-Staaten betroffen sind und somit das Funktionieren
des Schengen-Raums insgesamt geféhrdet ist (neuer Art. 28 SGK);

—  Neues Uberstellungsverfahren im Rahmen der grenziiberschreitenden opera-
tiven Zusammenarbeit zwischen den Schengen-Staaten in Binnengrenzgebie-
ten (neuer Art. 23a SGK).

Mit diesen Anderungen sollen die Schengen-Staaten sowie der gesamte Schengen-
Raum gezielter und einheitlicher gegen schwerwiegende Bedrohungen der 6ffentli-
chen Gesundheit, Bedrohungslagen infolge Instrumentalisierung von Migranten so-
wie Terrorismus und Sekundirmigration vorgehen kénnen.

Die Schweiz hat sich mit dem Schengen-Assoziierungsabkommen (SAA)7 grundsétz-
lich zur Ubernahme aller Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands verpflich-
tet (Art. 2 Abs. 3 und Art. 7 SAA). Die Ubernahme eines neuen Rechtsakts erfolgt
dabei in einem besonderen Verfahren, das die Notifikation der Weiterentwicklung
durch die zustéindigen EU-Organe und die Ubermittlung einer Antwortnote seitens der
Schweiz umfasst.

Die Verordnung (EU) 2024/1717 wurde der Schweiz am 24. Mai 2024 als Weiterent-
wicklung des Schengen-Besitzstands notifiziert. Die formelle Verabschiedung des
Rechtsaktes erfolgte jedoch erst am 13. Juni 2024 (mittel Unterzeichnung des Rechts-
aktes durch die Priasidenten des Europdischen Parlaments und des Rates der EU). Der
Bundesrat hat den Notenaustausch zur Ubernahme dieser EU-Verordnung am 26. Juni
2024 unter Vorbehalt der parlamentarischen Genehmigung gutgeheissen. Die entspre-
chende Antwortnote wurde der EU am 28. Juni 2024 {ibermittelt.

Ziel dieser Vorlage ist es, die vorliegende Schengen-Weiterentwicklung fristgerecht
zu ibernehmen und die notwendigen rechtlichen Grundlagen fiir deren Umsetzung zu
schaffen. Die Schweiz verfiigt hierfiir iiber eine Frist von maximal zwei Jahren. Die
Frist 1duft am 13. Juni 2026 ab.

7 Abkommen vom 26. Okt. 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Eu-
ropéischen Union und der Europiischen Gemeinschaft iiber die Assoziierung dieses Staa-
tes bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands,

SR 0.362.31.
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2.1.2 Gepriifte Alternativen

Gepriift und verworfen wurde die Moglichkeit, den Bundesbeschluss zur Ubernahme
und Umsetzung der Verordnung (EU) 2024/1717 mit einer Bestimmung zu ergénzen,
die die Einschrinkung des Luftpersonenverkehrs im Rahmen einer Pandemie durch
die Schweiz vorsieht, um die Einschleppung von besorgniserregenden oder immune-
vasiven Virusvarianten zu verhindern. Am 21. Dezember 2020 hat der Bundesrat nach
der Entdeckung einer neuen, ansteckenderen Variante des Coronavirus in Grossbri-
tannien und Siidafrika Massnahmen beschlossen, um die weitere Ausbreitung der
neuen Virusvariante moglichst zu verhindern. Er ordnete voriibergehend ein Flugver-
kehrsverbot zwischen der Schweiz, Grossbritannien und Siidafrika an. Daraufhin hat
das Bundesamt fiir Zivilluftfahrt (BAZL) die Flugverkehrsverbindungen zwischen der
Schweiz und diesen zwei Staaten eingestellt. In der Folge wurden vom 26. November
2021 bis zum 4. Dezember 2021 weitere Flugverkehrsverbindungen zwischen der
Schweiz und Botsuana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Siid-
afrika eingestellt. Mit den angeordneten Massnahmen ist es jedoch nicht gelungen,
das gewiinschte epidemiologische Ziel zu erreichen. Daher wird darauf verzichtet,
eine entsprechende Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe einzufiihren.

2.1.3 Verlauf der Verhandlungen und
Verhandlungsergebnis

Gestiitzt auf Artikel 4 des SAA ist die Schweiz im Rahmen ihres Mitspracherechts
berechtigt, im Schengen-Bereich in den zustandigen Arbeitsgruppen des Rates der EU
mitzuwirken. Sie kann insbesondere Stellung nehmen und Anregungen einbringen.
Uber ein Stimmrecht verfiigt die Schweiz jedoch nicht (vgl. Art. 7 Abs. 1 SAA).

Am 14. Dezember 2021 stellte die Europdische Kommission den Verordnungsvor-
schlag fiir die Revision des Schengener Grenzkodex vor.

Die Diskussionen im Rat der EU dauerten vom 7. Januar 2022 bis am 10. Juni 2022
und die Verhandlungen mit dem europdischen Parlament (Trilog) vom 7. November
2023 bis zum 14. Februar 2024.

Im Rahmen der Verhandlungen konnten die Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz
technische Fragen klaren und ihre Losungsvorschldge einbringen.

Besonders intensive Diskussionen fanden im Trilog zu den folgenden Themen statt:
—  Rechtsgrundlage fiir Reisebeschrinkungen bei Pandemien;

— Intensivierung polizeilicher Zusammenarbeit als alternative Massnahme zu
Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen;

—  Migrationsspezifische Elemente (Instrumentalisierung, Uberstellungsverfah-
ren);

—  Rahmen fiir die Wiedereinfiihrung der Kontrollen an den Binnengrenzen.

Der erzielte Kompromiss wurde vom Plenum des Européischen Parlaments am 24.
April 2024 und vom Ministerrat am 24. Mai 2024 gebilligt. Die formelle Verabschie-
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dung der EU-Verordnung folgte am 13. Juni 2024 mittels Unterzeichnung des Rechts-
akts durch die Présidentin des Européischen Parlaments und den Présidenten des Ra-
tes der EU. Die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands wurde der Schweiz
aber bereits im Vorfeld am 24. Mai 2024 notifiziert.

2.14 Verfahren zur Ubernahme der Weiterentwicklungen
des Schengen-Besitzstands

Gestiitzt auf Artikel 2 Absatz 3 SAA hat sich die Schweiz grundsitzlich verpflichtet,
alle Rechtsakte, welche die EU seit der Unterzeichnung des SAA am 26. Oktober
2004 als Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands erlassen hat, zu {iberneh-
men und, soweit erforderlich, in das Schweizer Recht umzusetzen.

Artikel 7 SAA sieht ein spezielles Verfahren fiir die Ubernahme und Umsetzung von
Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands vor. Zunichst notifiziert die EU der
Schweiz «unverziiglich» die Annahme eines Rechtsakts, der eine Weiterentwicklung
des Schengen-Besitzstands darstellt. Danach verfiigt der Bundesrat {iber eine Frist
von dreissig Tagen, um dem zustidndigen Organ der EU (Rat der EU oder EU-
Kommission) mitzuteilen, ob und gegebenenfalls innert welcher Frist die Schweiz die
Weiterentwicklung tibernimmt. Die dreissigtégige Frist beginnt mit der Annahme des
Rechtsakts durch die EU zu laufen (Art. 7 Abs. 2 Bst. a SAA).

Soweit die zu tibernehmende Weiterentwicklung rechtlich verbindlicher Natur ist, bil-
den die Notifizierung durch die EU und die Antwortnote der Schweiz einen Noten-
austausch, der aus Sicht der Schweiz einen volkerrechtlichen Vertrag darstellt. Im
Einklang mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben muss dieser Vertrag entweder
vom Bundesrat oder vom Parlament und, im Fall eines Referendums, vom Volk ge-
nehmigt werden.

Die zur Ubernahme anstehende Verordnung (EU) 2024/1717 ist rechtsverbindlich.
Die Ubernahme hat daher mittels Abschlusses eines Notenaustauschs zu erfolgen.

Vorliegend ist die Bundesversammlung fiir die Genehmigung des Notenaustausches
zustindig (vgl. Ziff. 2.7.3). Entsprechend hat die Schweiz der EU am (Datum) in ihrer
Antwortnote mitgeteilt, dass die betreffende Weiterentwicklung fiir sie erst «nach Er-
fillung ihrer verfassungsrechtlichen Voraussetzungen» rechtsverbindlich werden
kann (Art. 7 Abs. 2 Bst. b SAA). Ab der Notifizierung der Rechtsakte durch die EU
verfiigt die Schweiz fiir die Ubernahme und Umsetzung der Weiterentwicklung iiber
eine Frist von maximal zwei Jahren. Innerhalb dieser Frist muss auch eine allféllige
Referendumsabstimmung stattfinden.

Mit der vorliegenden Verordnung (EU) 2024/1717 wird der SGK angepasst, der
Schengen-relevant ist.

Es handelt sich dabei um eine EU-Verordnung, welche die Schweiz bereits als Wei-
terentwicklung des Schengen-Besitzstands {ibernommen hat. Im Rahmen der Uber-
nahme der vorliegenden EU-Verordnung muss die Schweiz daher auch Anderungen
in den entsprechenden nationalen Rechtsgrundlagen anpassen.
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Sobald das innerstaatliche Verfahren abgeschlossen ist und alle verfassungsrechtli-
chen Voraussetzungen im Hinblick auf die Ubernahme und Umsetzung der EU-
Verordnung erfiillt sind, unterrichtet die Schweiz den Rat der EU und die Européische
Kommission unverziiglich in schriftlicher Form hieriiber. Wird kein Referendum ge-
gen die Ubernahme und Umsetzung der EU-Verordnung ergriffen, erfolgt diese Mit-
teilung, die der Ratifizierung der Notenaustausche gleichkommt, unverziiglich nach
Ablauf der Referendumsfrist.

ADb dem Zeitpunkt der Notifikation der Verordnung durch die EU verfligt die Schweiz
damit {iber eine Frist von héchstens zwei Jahren fiir deren Ubernahme und Umset-
zung. Da die EU-Verordnung der Schweiz im vorliegenden Fall bereits am 24. Mai
2024 notifiziert wurde, und damit vor der formellen Verabschiedung am 13. Juni
2024, rechtfertigt es sich, den Fristenlauf erst ab dem 13. Juni 2024 laufen zu lassen,
wodurch die Zweijahresfrist am 13. Juni 2026 endet. Eine allféllige Nichtiibernahme
einer Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands wiirde im dussersten Fall die Be-
endigung der Zusammenarbeit von Schengen insgesamt, und demzufolge auch von
Dublin, nach sich zichen (Art. 7 Abs. 4 SAA i. V. m. Art. 14 Abs. 2 DAAS).

2.1.5 Verhiltnis zur Legislaturplanung sowie zu Strategien
des Bundesrates

Die Vorlage ist nicht ausdriicklich in der Botschaft vom 24. Januar 202410 zur Legis-
laturplanung 2023-2027 und im Bundesbeschluss vom [14. Juni 2024]!! iiber die Le-
gislaturplanung 20232027 angekiindigt. Sie steht jedoch in Zusammenhang mit Ziel
13 dieses Programms («Die Schweiz steuert die Migration, nutzt deren wirtschaftli-
ches und soziales Potenzial und setzt sich fiir die internationale Zusammenarbeit
einy).

Diese ist auch Ziel der aussenpolitischen Strategie des Bundesrates 2024—202712: Die
Schweiz nutzt ihre Assoziierung an Schengen/Dublin, um sich fiir die Bekdmpfung
der Kriminalitét und der irreguldren Migration sowie fiir den Schutz der Aussengren-
zen und ein effizientes Dublin-System auf européischer Ebene einzusetzen. Mit der
Ubernahme und Umsetzung der Schengen-Weiterentwicklungen stéirkt sie die Sicher-
heit der Schweiz und Europas.

8 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Européischen Ge-
meinschaft vom 26. Oktober 2004 iiber die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
zusténdigen Staates flir die Priifung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz ge-
stellten Asylantrags, SR 0.142.392.68.

9 Vgl. Botschaft zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und
der Europdischen Union, einschliesslich der Erlasse zur Umsetzung der Abkommen («Bi-
laterale 1I»), BBI 2004 5965, 6133 ff.

10 Die «Botschaft zur Legislaturplanung 2023-2027» wird im Bundesblatt nur durch Ver-
weis veroffentlicht, BB1 2024 525: https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2024/525 > Allge-
meine Informationen > Umfang der Verdffentlichung > Ver6ffentlichung durch Verweis

T BBI 2024 526 (Entwurf)

12 www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/publikationen.html/content/publikatio-
nen/de/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2024-2027.html;
www.eda.admin.ch > Aussenpolitik
> Strategien und Grundlagen > Aussenpolitische Strategie 20242027
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Die Ubernahme und Umsetzung der Verordnung (EU) 2024/1717 steht mit keiner
Strategie des Bundesrats in Konflikt. Sie ist angezeigt, um den Verpflichtungen der
Schweiz aus dem SAA nachzukommen.

2.2 Grundziige der EU-Verordnung

Um die bestehenden Herausforderungen im Schengen-Raum und an den Schengen-
Aussengrenzen zu bewiltigen, beinhaltet die vorliegende Verordnung (EU)
2024/1717 diverse neue Massnahmen. Sie enthélt neue Regelungen zur Abwehr von
Bedrohungen an den Schengen-Aussengrenzen, die sich aus schwerwiegenden Ge-
fahren fiir die 6ffentliche Gesundheit ergeben (wie z. B. Pandemien), und um der In-
strumentalisierung von Migranten zu begegnen. Durch die Anderung des SGK wird
ferner die Regelung in Bezug auf die Wiedereinfithrung der Binnengrenzkontrollen
angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind damit klarer. Des Weiteren wird das Ver-
haltnismassigkeitsprinzip stérker betont. Es sollen durch die Schengen-Staaten alter-
native Massnahmen erwogen werden (polizeiliche Zusammenarbeit, Verwendung
neuer Technologien), bevor Binnengrenzkontrollen als letztes Mittel einseitig einge-
fiihrt werden. Schliesslich wird auch die Moglichkeit fiir die Schengen-Staaten ge-
schaffen, Drittstaatsangehdrige, die nicht zur Einreise oder zum Aufenthalt in ihrem
Hoheitsgebiet berechtigt sind, im Zuge gemeinsamer Polizeipatrouillen im Grenzge-
biet an den Schengen-Staat zuriick zu iiberstellen, aus dem diese Personen zuvor aus-
gereist waren.

2.2.1 Einheitliche Anwendung von Massnahmen an den
Schengen-Aussengrenzen im Fall der Bedrohung der
offentlichen Gesundheit (Art. 21a SGK)

Die «COVID-19-Pandemie» zeigte auf, dass die bestehenden Bestimmungen im SGK
nicht ausreichen, um auf pandemiebedingte Krisensituationen zu reagieren.

Aufgrund der «COVID-19-Pandemie» waren damals Ad-hoc-Massnahmen an den
Schengen-Aussengrenzen erforderlich, um die grenziiberschreitende Verbreitung des
Virus zu verlangsamen. So legte die Europdische Kommission am 16. Mérz 2020
Leitlinien vor, in denen sie den Schengen-Staaten gemeinsame Massnahmen zur Ein-
dammung des Virus empfahl!3. Namentlich sollten alle nicht zwingend erforderlichen
Ubertritte der Schengen-Aussengrenze wihrend eines befristeten Zeitraumes verbo-
ten werden. In der Folge wurden diese Massnahmen mehrmals verléngert.

Am 15. April 2020 legten die Prasidentschaften der Europdischen Kommission und
des Europiischen Rates einen «Gemeinsamen europdischen Fahrplan fiir die Aufhe-
bung der Massnahmen zur Einddmmung von «COVID-19»» fest. In einem ersten
Schritt sollten die Kontrollen an den Binnengrenzen in koordinierter Weise aufgeho-
ben werden. In einem zweiten Schritt sollten die voriibergehenden Beschriankungen

13 Mitteilung der Kommission vom 16. Mirz 2020, «COVID-19: Voriibergehende Be-
schriankung von nicht unbedingt notwendigen Reisen in die EU», KOM (2020) 115 endg.
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an den Schengen-Aussengrenzen schrittweise und in koordinierter Abstimmung gelo-
ckert werden. Damit sollten die ausserhalb der EU bzw. des Schengen-Raums ansés-
sigen Personen die Moglichkeit erhalten, auch «nicht unbedingt notwendige Reisen»
in die EU bzw. in den Schengen-Raum wieder aufzunehmen.

Entsprechend nahm der Rat der EU im Juni 2020 die Empfehlung (EU) 2020/91214
an. Diese (rechtlich nicht verbindliche) Empfehlung wurde der Schweiz am 30. Juni
2020 als Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands notifiziert. Sie wurde wih-
rend der «COVID-19-Pandemie» vom Rat der EU mehrmals angepasst und durch die
Empfehlung (EU) 2022/254815 schliesslich aufgehoben.

Waihrend der Pandemie zeigte sich, dass eine Vielzahl von Schengen-Staaten einseitig
wieder Binnengrenzkontrollen einfithrten. Zudem setzten die Schengen-Staaten die
genannte Empfehlung auf sehr unterschiedliche Weise um.

Dieses uneinheitliche Vorgehen gefdhrdete zuweilen das reibungslose Funktionieren
des EU-Binnenmarkts, beeintrichtigte den Personenverkehr innerhalb der EU und
hatte negative Auswirkungen flir die in Grenzregionen lebenden und arbeitenden
Menschen sowie auf die Lieferketten. Um in Zukunft solche Diskrepanzen zu vermei-
den, wurde mit der vorliegenden EU-Verordnung ein neuer Mechanismus in den SGK
aufgenommen, der es ermoglicht, eine einheitliche und verbindliche Vorgehensweise
zu etablieren. So wird dem Rat der EU die Befugnis iibertragen, im Bedarfsfall rasch
mittels einer Durchfithrungsverordnung voriibergehende Reisebeschrinkungen an
den Schengen-Aussengrenzen zum Schutz der 6ffentlichen Gesundheit vorzusehen.
Artikel 21a SGK legt fiir eine solche Durchfiihrungsverordnung alle notwendigen
Rahmenbedingungen fest. So diirfen die Reisebeschridnkungen an den Schengen-Aus-
sengrenzen nur solange gelten, als die Gefahr fiir die 6ffentliche Gesundheit im
Schengen-Raum andauert. Die Massnahmen kdnnen neben Beschriankungen der Ein-
reise an der Schengen-Aussengrenze auch andere sanitarische Massnahmen wie Tests,
Quarantinen und Selbstisolierung enthalten. Fiir gewisse Personengruppen sieht der
SGK in Bezug auf die Beschrankung der Einreise in den Schengen-Raum Ausnahmen
vor (bspw. bei freizligigkeitsberechtigten Personen oder bei langfristig aufenthaltsbe-
rechtigten Drittstaatsangehdrigen). Die voriibergehenden Reisebeschrankungen miis-
sen verhdltnisméssig und nichtdiskriminierend sein. Eine allféllige Durchfithrungs-
verordnung des Rates der EU stellt eine Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands dar.

Die Schengen-Staaten diirfen fiir ihr Staatsgebiet zum Schutz der 6ffentlichen Ge-
sundheit strengere Restriktionen vorsehen, als die, welche der Rat der EU mittels
Durchfiihrungsverordnung festlegt. Die Staaten miissen dabei jedoch sicherstellen,
dass die Restriktionen keinen negativen Einfluss auf das Funktionieren des Schengen-
Raums haben (vgl. Art. 21a Abs. 2 SGK).

14 Empfehlung (EU) 2020/912 des Rates vom 30. Juni 2020 zur voriibergehenden Beschrin-
kung nicht unbedingt notwendiger Reisen in die EU und méglichen Aufthebung dieser Be-
schriankung, ABI. L 208 I vom 1.7.2020, S. 1.

15 Empfehlung (EU) 2022/2548 des Rates vom 13. Dezember 2022 fiir eine koordinierte
Vorgehensweise wihrend der COVID-19-Pandemie bei Reisen in die Union und zur Er-
setzung der Empfehlung (EU) 2020/912 des Rates, ABI. L 328 v. 22.12.2022, S. 146.
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2.2.2 Reaktion auf die Instrumentalisierung von
Migrantinnen und Migranten an den Schengen-
Aussengrenzen
(Art. 5 Abs. 4 SGK)

Eine Instrumentalisierung von Migranten liegt vor, wenn ein Drittstaat irreguldre Mig-
rationsstrome entstehen ldsst, indem er Reisen von Personen von ausserhalb der EU
an die Schengen-Aussengrenzen aktiv fordert oder erleichtert. Um auf die wachsende
Instrumentalisierung durch staatliche Akteure zu reagieren, wurden im SGK die be-
stehende Bestimmung in Bezug auf die Grenziibergangsstellen (Art. 5 SGK) ange-
passt und ergéinzt.

Schengen-Staaten, die mit einer Instrumentalisierung von Migranten konfrontiert
sind, konnen die Grenziibergangsstellen oder deren Offnungszeiten unverziiglich be-
schrianken (Art. 5 Abs. 4 SGK). Diese Beschrankung muss verhdltnisméssig sein.

Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit, Recht und Ordnung diirfen Schengen-Staaten,
wenn Drittstaatsangehdrige die Einreise massenhaft mit gewaltsamen Mitteln in den
Schengen-Raum zu erzwingen versuchen, neu die erforderlichen und verhdltnismés-
sigen Massnahmen unter Einhaltung der Grundrechte treffen (Art. 5 Abs. 4 SGK).

Mit diesen Neuerungen soll dem neuen Phdanomen der Instrumentalisierung und damit
der Nutzung von Migrationsstromen zu politischen Zwecken, um den Schengen-
Raum als Ganzes zu destabilisieren, entgegengewirkt werden.

223 Neuer Schengen-Schutzmechanismus bei
gravierenden Notlagen im Bereich der 6ffentlichen
Gesundheit (Art. 28 SGK)

Die Wiedereinfithrung von Binnengrenzkontrollen bei einer gravierenden Notlage im
Bereich der 6ffentlichen Gesundheit kann als Massnahme mehrere Schengen-Staaten
betreffen und je nach Dauer der Grenzkontrollen die Freiziigigkeit der Personen und
den freien Warenverkehr innerhalb der EU resp. innerhalb des Schengen-Raums er-
schweren.

Aus diesen Griinden sieht der SGK einen neuen Schutzmechanismus vor (Art. 28).
Damit soll ein kohdrenter Rahmen fiir den Einsatz von Grenzkontrollen an den Bin-
nengrenzen geschaffen werden.

Mit diesem Mechanismus wird der Rat der EU erméchtigt, auf Vorschlag der Euro-
paischen Kommission einen Durchfiihrungsbeschluss zu erlassen, mit dem die Wie-
dereinfithrung von Binnengrenzkontrollen in koordinierter Weise fiir einen Zeitraum
von sechs Monaten durch die Schengen-Staaten genehmigt wird. Voraussetzung ist,
dass eine schwere gesundheitliche Notlage besteht, die mehrere Schengen-Staaten be-
trifft. Bei Fortbestehen der Bedrohungslage kann die Massnahme auf Vorschlag der
Européischen Kommission jeweils bis zu sechs Monaten verldngert werden (Art. 28
Abs. 2). Eine Maximalfrist sieht der SGK fiir diese Fallkonstellation nicht vor. Die
Massnahmen diirfen aber nicht langer dauern, als es zur Beseitigung der Gefahr not-
wendig ist (Art. 25 Abs. 2).
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Sollte die Europdische Kommission der Ansicht sein, dass solche Kontrollen nicht in
einem angemessenen Verhéltnis zur Bedrohung stehen, kann sie alternative Massnah-
men empfehlen. Diese Empfehlungen sind allerdings rechtlich nicht verbindlich.

Das Recht der Schengen-Staaten, zusétzliche Massnahmen zur Begrenzung des Aus-
masses an Binnengrenzkontrollen gestiitzt auf Artikel 23 SGK zu ergreifen, bleibt
vorbehalten.

Ziel dieser Anderung des SGK ist es, die notwendigen Massnahmen auf européischer
Ebene besser zu koordinieren und die Planung der Schengen-Staaten zu verbessern.
Dabei soll die Souverinitét der Schengen-Staaten zur Wiedereinfiihrung von Grenz-
kontrollen in vollem Umfang gewahrt bleiben.

Dieser neue Mechanismus vervollstindigt den bestehenden Mechanismus fiir anhal-
tende schwerwiegende Méngel an den Schengen-Aussengrenzen, der derzeit in Arti-
kel 29 des SGK verankert ist. Dieser erfahrt keine Anpassung.

2.24 Neue Bestimmungen bei einseitiger
Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen durch
die Schengen-Staaten
(Art. 25 — 27a sowie Art. 33 SGK)

Als Reaktion auf die « COVID-19-Pandemiey, die Migrationskrise von 2015 und die
zunehmenden terroristischen Bedrohungen haben einige Schengen-Staaten an
gewissen oder allen ihrer Binnengrenzen wieder Grenzkontrollen eingefiihrt. Zu
Beginn handelte es sich um Reaktionen, die auf eindeutig identifizierbaren
Ereignissen beruhten und / oder sich fiir einen bestimmten Zeitraum auf
Durchfiihrungsbeschliisse mit Empfehlungen des Rates der EU16 stiitzten. Mit der Zeit
wurden sie aber zu dauerhaften Vorsichtsmassnahmen einzelner Schengen-Staaten,
ohne auf alternative Massnahmen (bspw. Ausiibung polizeilicher Befugnisse)
zurlickzugreifen.

Aus diesem Grund wurden mit der vorliegenden EU-Verordnung diejenigen Bestim-
mungen im SGK angepasst, welche die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen durch
die Schengen-Staaten vorsehen. Die bisherigen Voraussetzungen und Verfahren wer-
den entsprechend prézisiert und punktuell durch neue Vorgaben erginzt (Art. 25 —
27a sowie Art. 33 SGK).

Der allgemeine Rechtsrahmen zur Wiedereinfiihrung von einseitigen Binnengrenz-
kontrollen durch die Schengen-Staaten ist in Artikel 25 SGK geregelt. Bei der Wie-
dereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen ist insbesondere das Kriterium der Erfor-
derlichkeit und Verhiltnisméssigkeit zu beachten. Eine Wiedereinfithrung soll nur

16 Die 2016 festgestellten schwerwiegenden Mingel bei den Kontrollen an der griechischen
Schengen-Aussengrenze fiihrten zur Annahme von vier Empfehlungen des Rates, in de-
nen fiinf Mitgliedstaaten (Osterreich, Deutschland, Schweden, Danemark und Norwegen)
auf der Grundlage von Artikel 29 dazu aufgerufen wurden, zwischen Mai 2016 und No-
vember 2017 wieder voriibergehende Grenzkontrollen an ihren Binnengrenzen einzufiih-
ren. Siehe dazu Fussnote 6.

17/61



Erlduternder Bericht

dann «als letztes Mittel» zur Anwendung kommen, wenn es keine alternativen Mass-
nahmen gibt, um die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewéhrleisten.

Der neue Artikel 254 legt fest, welches Verfahren fiir die einseitige Wiedereinfithrung
von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen durch die Schengen-Staaten zur Abwehr
von unvorhersehbaren und von vorhersehbaren Ereignissen anzuwenden ist.

Ist die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung ernsthaft bedroht, kénnen die Schengen-
Staaten bei vorhersehbaren Ereignissen die Binnengrenzkontrollen sechs Monate ein-
seitig einfiihren und bei bestehender Bedrohungslage um weitere sechs Monate ver-
langern (Art. 25a Abs. 5 SGK). Zusétzlich haben die Schengen-Staaten eine Risiko-
bewertung vorzunehmen, wenn die Binnengrenzkontrollen gestiitzt auf Artikel 25a
Absatz 5 SGK (vorhergesehene Bedrohungen) bereits seit sechs Monaten durchge-
fiihrt werden (Art. 26 Abs. 2 SGK). Die Hochstdauer dieser Kontrollen sollte zwei
Jahre nicht tiberschreiten. In Ausnahmefallen soll es jedoch moglich sein, die Binnen-
grenzkontrollen maximal zwei Mal um jeweils sechs Monate zu verlédngern (Art. 25a
Abs. 6 SGK). Dauern die Grenzkontrollen aufgrund der bestehenden Bedrohungslage
bereits seit 12 Monaten an, gibt die Européische Kommission eine Stellungnahme zur
Notwendigkeit und Verhiltnisméassigkeit dieser Massnahmen ab (Art. 27a Abs. 3
SGK).

Bei unvorhergesehenen Bedrohungen konnen die Schengen-Staaten sofort einseitige
Binnengrenzkontrollen fiir den Zeitraum von neu 30 Tagen einfithren. Wenn die ernst-
hafte Bedrohung anhélt, kann der Zeitraum bis auf drei Monate verlangert werden (bis
anhin 30 Tage) (Art. 25a Abs. 1 und 3 SGK).

Ferner sehen die Anderungen des SGK detailliertere Mitteilungen an die Européische
Kommission vor (Art. 27 SGK). Die Schengen-Staaten haben bei der Wiedereinfiih-
rung von Binnengrenzkontrollen die Verhiltnisméssigkeit und Notwendigkeit der
Massnahme zu begriinden und dabei nicht nur die Auswirkungen auf die Personen-
freizligigkeit, sondern auch auf die Grenzregionen zu beriicksichtigen. Auch haben
sie zu priifen, ob alternative Massnahmen angebracht sind und eingesetzt werden kon-
nen, wenn sie die Binnengrenzkontrollen zu verldngern gedenken (Art. 26 SGK).

Schliesslich werden im neuen Artikel 27a ebenfalls die Konsultationen zwischen der
Européischen Kommission und den betreffenden Schengen-Staaten geregelt.

2.2.5 Verstirkter Einsatz alternativer Massnahmen an den
Binnengrenzen und im Grenzraum (Art. 23 und 26
SGK)

Schengen-Staaten haben weiterhin die Moglichkeit, anstelle von Binnengrenzkontrol-
len verstérkt auf andere Kontrollen, insbesondere polizeiliche Kontrollen im Grenz-
raum, durchzufiihren (Art. 23). So kénnten sich beispielsweise verstérkte Polizeikon-
trollen in Grenzgebieten als alternative Massnahmen ebenso wirksam erweisen wie
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, da sie flexibler sind und einfacher an neue
Bedrohungslagen angepasst werden konnen. Die Kontrollen miissen nicht zwingend
von Polizeibehdrden durchgefiihrt werden, sondern kénnen auch durch andere Behor-
den vorgenommen werden, die nach nationalem Recht dazu erméchtigt sind, hoheit-
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liche Befugnisse auszuiiben. Dabei diirfen auch Uberwachungstechnologien einge-
setzt werden. Diese Massnahmen sollen jedoch nicht die gleiche Wirkung wie Grenz-
kontrollen erlangen und sollen auf einer Risikoanalyse beruhen.

Der SGK sieht vor, dass die Schengen-Staaten, welche Grenzkontrollen einfithren
oder verldngern wollen, zunéchst priifen, ob diese Massnahme durch andere Alterna-
tiven gemadss Artikel 23 SGK ersetzt werden konnte (Art. 25 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1,
Art. 27 Abs. 4 und Art. 28 Abs. 6 SGK).

2.2.6 Neues Uberstellungsverfahren im Rahmen der
grenziiberschreitenden operativen Zusammenarbeit
zwischen den Schengen-Staaten (Art. 23a SGK)

Des Weiteren sieht der SGK die Moglichkeit vor, irreguldr aufhéltige auslédndische
Personen an einen anderen Schengen-Staat zu tiberstellen, wenn eindeutige Hinweise
bestehen, dass diese Personen direkt aus einem Schengen-Staat ausgereist sind und an
den Binnengrenzen im Rahmen der grenziiberschreitenden bilateralen Zusammenar-
beit aufgegriffenen wurden. Explizit von diesem Verfahren ausgenommen sind Asyl-
suchende und Asylberechtigte. Artikel 23a und Anhang XII SGK legen das Verfahren
fest, das in diesen Fillen zur Anwendung kommt. Gegen diese Uberstellung besteht
die Moglichkeit ein Rechtsmittel einzulegen; dieses hat jedoch keine aufschiebende
Wirkung.

2.2.7 Umsetzung von Massnahmen zur Eindimmung der
negativen Folgen von Binnengrenzkontrollen fiir
Grenzregionen (Art. 26 Abs. 3 SGK) und Meldung
der grenziiberschreitenden Regionen (Art. 39 und
Art. 42b SGK)

Der SGK sieht des Weiteren vor, dass bei der Wiedereinfithrung und Verldangerung
von Binnengrenzkontrollen geeignete Schutzmassnahmen getroffen werden sollten,
um die negativen Folgen der Binnengrenzkontrollen fiir den Personen- und Giiterver-
kehr, insbesondere in Grenzregionen, zu begrenzen (Art. 26 Abs. 3 SGK). Zusétzlich
sind diese Regionen der Européischen Kommission zu melden (Art. 39 und Art. 425
SGK).

2.3 Erliduterungen zu einzelnen Artikeln der EU-
Verordnung
2.3.1 Anpassung der Verordnung (EU) 2016/399 (Art. 1)

Art. 2 Nr. 12 und 27-30

Artikel 2 SGK enthélt die Begriffsbestimmungen, welche in der EU-Verordnung ver-
wendet werden.
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Nummer 12 definiert, was unter dem Begriff «Grenziiberwachungy zu verstehen ist.
Neu wird prézisiert, dass der Begriff «Grenziiberwachungy auch vorbeugende Mass-
nahmen zur Aufdeckung und Verhinderung unbefugter Grenziibertritte oder der Um-
gehung von Grenziibertrittskontrollen beinhaltet. Mit den Massnahmen soll die Lage-
erfassung verbessert werden.

In den Nummern 27 bis 30 von Artikel 2 SGK werden neue Definitionen der Begriffe
«gesundheitliche Notlage grossen Ausmasses» (Nr. 27), «unbedingt notwendige Rei-
sen» (Nr. 28), «nicht unbedingt notwendige Reisen» (Nr. 29) und «Verkehrsknoten-
punkte» (Nr. 30) aufgenommen.

Art. 5 Abs. 3 und 4

Artikel 5 SGK regelt die Grundsitze in Bezug auf das Uberschreiten der Schengen-
Aussengrenzen. So diirfen diese - wie bisher - grundsitzlich nur an den offiziellen
Grenziibergangstellen und wihrend den entsprechenden Offnungszeiten iiberschritten
werden.

Die vorliegende Anderung des SGK fiigt einen neuen Unterabsatz in Absatz 3 ein.
Dieser stellt klar, dass die Schengen-Staaten die erforderlichen Massnahmen zur Auf-
rechterhaltung von Sicherheit, Recht und Ordnung ergreifen konnen, wenn eine
grosse Zahl von Migrantinnen und Migranten unter Anwendung von Gewalt und in
einer grossen Anzahl versucht, ihre Schengen-Aussengrenzen unerlaubt zu iiber-
schreiten.

Ebenfalls wird ein neuer Absatz 4 eingefiigt, der festhdlt, welche Massnahmen die
Schengen-Staaten an ihren Grenziibergangsstellen ergreifen konnen (voriibergehende
Schliessung der Grenziibergangsstellen oder Beschrinkung der Offnungszeiten),
wenn sie mit der Instrumentalisierung von Migranten aus Drittstaaten i.S.v. Artikel 1
Absatz 4 Buchstabe b Verordnung (EU) 2024/135917 konfrontiert sind. Mit dieser
Anderung sollen illegale Grenziibertritte verhindert werden.

Der neue Absatz 4 sieht vor, dass die Schengen-Staaten insbesondere beim Erzwingen
der Einreise in den Schengen-Raum durch Drittstaatsangehorige mit gewaltsamen
Mitteln, Massnahmen treffen, die verhéltnismaissig sind. Diese Massnahmen miissen
auch diejenigen Rechte von Personen beriicksichtigen, die Anspruch auf freien Per-
sonenverkehr haben, welche in der EU fiir einen langfristigen Aufenthalt berechtigt
sind und von Drittstaatsangehdrigen, die um internationalen nachsuchen.

Art. 13 Grenziiberwachung

Diese Bestimmung erhilt mit der vorliegenden Anderung des SGK eine neue, leicht
angepasste Fassung.

Absatz 1 prézisiert, dass die Grenziiberwachung auch dazu beitragen soll, das Lage-
bewusstsein zu verbessern und Risikoanalysen durchzufiihren. Personen, die eine

17 Verordnung (EU) 2024/1359 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai
2024 zur Bewiltigung von Krisensituationen und Situationen hoherer Gewalt im Bereich
Migration und Asyl und zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/1147, ABI. L,
2024/1359, 22.5.2024.
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Grenze illegal iiberschreiten und nicht berechtigt sind, sich im Hoheitsgebiet des be-
treffenden Schengen-Staates aufzuhalten, sind einem Verfahren geméss der Richtlinie
2008/115/EG!8 (Riickfiihrungsrichtlinie) zu unterziehen. Absatz 2 prézisiert, dass die
Personen unter Beriicksichtigung der Grundrechte nicht nur daran gehindert werden
sollen, die Kontrollen an den Grenziibergangsstellen zu umgehen, sondern auch davon
abgehalten werden sollen, die Grenze unbefugt zwischen den Grenziibergangsstellen
zu iiberschreiten. Zur Uberwachung der Grenze sollen alle erforderlichen Mittel ein-
gesetzt werden, einschliesslich stationédrer oder mobiler Einheiten.

Absatz 3 entspricht weitgehend dem bisherigen Absatz 3 von Artikel 13 SGK. Es wird
lediglich prézisiert, dass die Grenziiberwachung so erfolgen soll, dass unbefugte
Grenziibertritte wirksam entdeckt oder verhindert werden konnen. Die Lagebilder
sind entsprechend zu nutzen. Diese enthalten Informationen iiber Vorfallen zu uner-
laubten Grenziibertritten, grenziiberschreitender Kriminalitdt oder unerlaubter Sekun-
dirmigration. Damit sollen allfdllige Trends friihzeitig erkannt werden kdnnen.

Absatz 4 prizisiert, in welcher Form die Uberwachung erfolgen kann (stationdre oder
mobile Einheiten). Ziel dieser Uberwachung soll die Verhinderung des unbefugten
Grenziibertritts oder die Festnahme von Personen im Zusammenhang mit dem unbe-
fugten Uberschreiten der Schengen-Aussengrenze sein. Die Uberwachung kann auch
unter Einsatz technischer und elektronischer Mittel erfolgen.

Die Europdische Kommission kann gemiss Absatz 5 delegierte Rechtsakte erlassen,
welche Mindeststandards fiir die Grenziiberwachung festlegen. Diese Mindeststan-
dards haben namentlich die Art der Grenze (Land-, See- oder Luftgrenze) sowie Fak-
toren wie die geographischen Besonderheiten zu beriicksichtigen.

Kapitel V «Bestimmte Massnahmen in Bezug auf die Aussengrenzeny

Dieses bestehende Kapitel erhilt eine neue Uberschrift. Er bezieht sich neu nicht mehr
nur auf Massnahmen im Falle schwerwiegender Mingel bei den Kontrollen an den
Schengen-Aussengrenzen.

Art. 21a Voriibergehende Beschrdnkungen fiir Reisen in die Union

Diese neue Regelung sieht vor, dass bei gesundheitlichen Notlagen grossen Ausmas-
ses voriibergehende Einreisebeschrinkungen und gesundheitsbezogene Beschrénkun-
gen (etwa Test, Quarantéine und Selbstisolierung) fiir notwendige und nicht notwen-
dige Reisen in den Schengen-Raum an den Schengen-Aussengrenzen vorgeschen
werden kdnnen (Abs. 1). Diese voriibergehenden Reisebeschrankungen miissen ver-
haltnisméssig und nichtdiskriminierend sein (Abs. 2).

Dieser Artikel iibertrdgt daher dem Rat der EU die Befugnis, auf Grundlage eines
Vorschlags der Européischen Kommission, eine Durchfiihrungsverordnung zu erlas-
sen, die diese voriibergehenden Reisebeschrankungen an den Schengen-Aussengren-
zen verbindlich festlegt.

18 Richtlinie 2008/115/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 iiber gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Riickfiihrung
illegal aufhiltiger Drittstaatsangehdriger (Riickfiihrungsrichtlinie); ABI. L 348 vom
24.12.2008, S. 98.
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Die Schengen-Staaten diirfen fiir ihr Staatsgebiet zum Schutz der 6ffentlichen Ge-
sundheit strengere voriibergehende Reisebeschrankungen vorsehen, als diejenigen in
der Durchfiihrungsverordnung (Art. 21a Abs. 2 SGK). Jedoch miissen diese Mass-
nahmen verhéltnisméssig sein.

Artikel 21a SGK legt Rahmenbedingungen fest, an welche sich der Rat der EU beim
Erlass der Durchfithrungsverordnung halten muss. Freizligigkeitsberechtigte Perso-
nen, Personen mit Wohnsitz in einem Schengen-Staat und Personen, die internationa-
len Schutz eines Schengen-Staates geniessen, sowie deren Familienangehorige, sind
von den Einreisebeschrinkungen ausgenommen. lhnen ist die Einreise in die EU resp.
in den Schengen-Raum gestattet (Abs. 3). Jedoch koénnen diese Personengruppen (wie
auch die tibrigen Personen) Gesundheitsrestriktionen unterliegen. Diese sind in der
Durchfiihrungsverordnung aufzufiihren (Abs. 6 Bst. d).

Fiir unbedingt notwendige Reisen werden im Teil A des Anhangs XI des SGK Perso-
nengruppen aufgelistet, welche von den Einreisebeschrankungen ausgenommen wer-
den (Abs. 4). Zusétzlich werden im Teil B des Anhangs XI Personengruppen aufge-
listet, welche ebenfalls von den Einreisebeschrinkungen ausgenommen sind, sofern
sie in der oben genannten Durchfithrungsverordnung aufgefiihrt sind (Abs. 5).

In der Durchfiihrungsverordnung sollen alle geografischen Gebiete oder Drittstaaten
aufgefiihrt werden, fiir welche die Reisebeschrinkungen oder Ausnahmen von Reise-
beschrankungen gelten kénnen. Zudem soll die Durchfiihrungsverordnung ein Ver-
fahren festlegen, mit dem die Lage in den betreffenden Gebieten oder Landern und
die verhidngten Reisebeschriankungen regelméssig iiberpriift werden (Abs. 6 Bst. b).
Ferner sind diejenigen Personengruppen aus dem Teil B des Anhangs XI des SGK
aufzufiihren, die im Falle von unbedingt notwendigen Reisen grundsétzlich von den
Einreisebeschrinkungen in den Schengen-Raum ausgenommen sind (Abs. 6 Bst. a).
Zudem werden die Bedingungen geregelt, unter denen nicht unbedingt notwendige
Reisen Beschriankungen unterliegen oder von Beschrankungen ausgenommen werden
konnen. Zusitzlich muss die Durchfiihrungsverordnung ebenfalls die vorzulegenden
Nachweise festlegen, welche eine Ausnahme der Beschrankungen rechtfertigt (Abs.
6 Bst. ¢) und es sind die voriibergehenden gesundheitsbezogenen Mindestbeschrin-
kungen anzugeben (Abs. 6 Bst. d).

Die Einreisebeschriankungen fiir Personen, die unbedingt notwendige Reisen unter-
nehmen, diirfen nur ausnahmsweise fiir einen streng begrenzten Zeitraum verhéngt
werden. Dieser Zeitraum gilt solange, bis ausreichende Informationen {iber die Krank-
heit vorliegen und bis andere gesundheitsbezogene Beschriankungen zum Schutz der
offentlichen Gesundheit vom Rat beschlossen wurden (Abs. 7). In Abweichung von
Absatz 4 konnen in der Durchfithrungsverordnung aber Voraussetzungen aufgefiihrt
werden, unter denen Personen, die eine unbedingt notwendige Reise vornehmen,
trotzdem Reisebeschrankungen auferlegt werden konnen (Abs. 6 Bst. e).

Art. 23 Kontrollen innerhalb des Hoheitsgebiets

Dieser Artikel regelt, welche Arten von Massnahmen keine (grundsétzlich unzulés-
sige) Kontrollen an den Binnengrenzen darstellen und daher weiterhin zuldssig sind.
Mit der vorliegenden Anderung des SGK enthélt diese Regelung eine neue Fassung,
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die einige Prézisierungen bringt, sich aber weitestgehend am bisherigen Regelungs-
gehalt der Bestimmung orientiert.

Buchstabe a widmet sich den Polizeikontrollen und anderen Arten von Kontrollen,
die nach nationalem Recht durch die zustdndigen Behorden im Hoheitsgebiet und im
grenznahen Raum an den Binnengrenzen durchgefiihrt werden.

Zudem wird neu vorgesehen, dass dazu auch Kontroll- und Uberwachungstechnolo-
gien eingesetzt werden diirfen. Wie bis anhin diirfen die Massnahmen keine Grenz-
kontrollen zum Ziel haben (Ziff. i). Sie sollen dazu dienen, neben der Bekdmpfung
der grenziiberschreitenden Kriminalitdt und irreguldren Migration auch die Ausbrei-
tung einer Infektionskrankheit mit epidemischem Potenzial geméss dem Europii-
schen Zentrum fiir Seuchenbekdmpfung einzuddmmen (Ziff. ii). Ziffer iii wird leicht
erginzt. Sie hélt fest, dass sich die Kontrollen im Hoheitsgebiet oder an den Binnen-
grenzen von den systematischen Personenkontrollen an den Schengen-Aussengrenzen
zu unterscheiden sind und zwar neu auch dann, wenn sie «an Verkehrsknotenpunkten
oder direkt an Bord von Personenverkehrsdiensten durchgefiihrt werden und sofern
sie auf einer Risikobewertung beruhen».

Buchstabe b, welcher die Durchfiihrung von Sicherheitskontrollen zuldsst, wenn diese
bei allen Personen vorgenommen werden, welche innerhalb des betreffenden Schen-
gen-Staates reisen, wird sprachlich leicht angepasst, erfahrt aber materiell keine An-
derung.

Buchstabe ¢ bleibt materiell unverandert.

Buchstabe d sieht derzeit vor, dass die Schengen-Staaten gemiss Artikel 22 SDU die
Moglichkeit haben, im nationalen Recht eine Verpflichtung vorzusehen, wonach
Drittstaatsangehorige ihre Anwesenheit im Hoheitsgebiet melden miissen. Neu wird
festgehalten, dass die Schengen-Staaten im nationalen Recht vorsehen konnen, dass
Leitende von Beherbergungsstétten oder deren Beauftragte sicherstellen miissen, dass
beherbergte Ausldnderinnen und Ausldnder Meldevordrucke ausfiillen und unter-
schreiben und sich mit einem giiltigen Identititsdokument ausweisen (Art. 45 SDU).
In der Schweiz ist diese Pflicht der Beherbergungsstitten bereits in Artikel 16 AIG
geregelt.

Art. 23a Verfahren zur Uberstellung von in Binnengrenzgebieten
aufgegriffenen Personen

Diese neue Bestimmung sieht vor, dass nicht einreise- oder aufenthaltsberechtigte
Drittstaatsangehorige, die im Rahmen der grenziiberschreitenden operativen bilatera-
len Zusammenarbeit der zustindigen Behorden (z. B. auf gemeinsamen Polizeipat-
rouillen) in Binnengrenzgebieten aufgegriffen werden, an denjenigen Schengen-Staat
iiberstellt werden, aus dem sie unmittelbar ausgereist sind. Dies setzt voraus, dass ein-
deutige Hinweise bestehen, dass die betreffende Person die Binnengrenze nur kurze
Zeit vorher tiberschritten hat und dass die betreffenden Schengen-Staaten die Anwen-
dung eines solchen Verfahrens im Rahmen dieser bilateralen Zusammenarbeit verein-
bart haben. Wird im Rahmen dieses Verfahrens eine minderjahrige Person iiberstellt,
muss sichergestellt werden, dass alle Massnahmen zum Wohl des Kindes getroffen
werden.
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Von diesem neuen Verfahren ausgeschlossen sind folgende Personenkategorien
(Erw. 27):

- Drittstaatsangehdrige, die Inhaber eines langfristigen Aufenthaltstitels der EU
sind und deren Familienangehorige gemiss der Richtlinie 2003/109/EG1 des
Rates;

- Familienangehorige von Unionsbiirgern, die gemdss der Richtlinie
2004/38/EG20 des Europiischen Parlaments und des Rates das Recht auf Frei-
zligigkeit geniessen;

- Dirittstaatsangehdrige, die Inhaber eines giiltigen Visums fiir den langerfristi-
gen Aufenthalt sind, und ihre Familienangehdrigen gemaiss den einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften;

- Drittstaatsangehdrige, die Inhaber eines giiltigen Visums fiir den kurzfristigen
Aufenthalt sind;

- Drittstaatsangehdrige, die wahrend eines Zeitraums von 90 Tagen innerhalb
eines Zeitraums von 180 Tagen Anspruch auf visumfreies Reisen im Schen-
gen-Raum haben, sofern sie diesen 90-Tage-Zeitraum nicht iiberschritten ha-
ben;

- Personen, die internationalen Schutz beantragen oder bereits internationalen
Schutz in einem Schengen-Staat geniessen. Werden Personen aufgegriffen,
die bereits in der EU internationalen Schutz beantragt haben, kommt das Dub-
lin-Verfahren zur Anwendung.

Personen, welche im Rahmen dieses Verfahrens in einen anderen Schengen-Staat
iiberstellt werden, kdnnen gestiitzt auf das nationale Recht ein Rechtsmittel einlegen.
Dieses soll jedoch keine aufschiebende Wirkung haben (Abs. 3). Die EU-Verordnung
erwéhnt zusatzlich, dass es sich um einen wirksamen Rechtsbehelf geméss Artikel 47
Charta der Grundrechte der Europédischen Union?! (Grundrechtecharta) handeln muss.
Da die Grundrechtecharta fiir die Schweiz nicht verbindlich ist, gelten die Bestim-
mungen der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK)?22 analog.

Mit Artikel 234 soll die bilaterale Zusammenarbeit, welche insbesondere gemeinsame
Polizeipatrouillen umfassen soll, gefordert werden. Sie soll die Uberstellung von ille-
gal aufhéltigen Drittstaatsangehdrigen, die im Grenzgebiet aufgegriffen werden, an
den Schengen-Staat, aus dem sie gekommen sind, erleichtern.

19" Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehorigen; ABIL. L 16 vom 23.1.2004,
S. 44

20 Richtlinie 2004/38/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004
iiber das Recht der Unionsbiirger und ihrer Familienangehorigen, sich im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Anderung der Verordnung
(EWG) Nr. 1612/68 und zur Authebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG,
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und
93/96/EWG; ABI. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.

;; Charta der Grundrechte der Europdischen Union, ABI. C 202 vom 7.6.2016, S. 389.

SR 0.101
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Diese neue Bestimmung des SGK legt das Verfahren fest, das in diesen Fillen zur
Anwendung kommt. Die Uberstellung erfolgt unbeschadet vorbestehender bilateraler
Abkommen oder Vereinbarungen im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 der Riickfiihrungs-
richtlinie (Abs. 4 und 6).

Die praktischen Modalitdten konnen die Schengen-Staaten im Rahmen ihrer bilatera-
len Kooperationsrahmen vereinbaren (Abs. 5).

Die Schengen-Staaten haben jahrlich der Europdischen Kommission die aufgezeich-
neten Daten iiber die Anwendung dieses Verfahrens zu statistischen Zwecken zu iiber-
mitteln (Abs. 7).

Art. 24 Abs. 1

Diese Regelung verlangt die Beseitigung von Verkehrshindernissen, die nicht aus-
schliesslich zur Gewéhrleistung der Verkehrssicherheit dienen, an den Strasseniiber-
gingen der Binnengrenzen. Mit der vorliegenden Anderung des SGK wird Absatz 1
dahingehend prézisiert, dass Verkehrshindernisse auch dann nicht beseitigt werden
miissen, wenn sie fiir den Einsatz von Kontroll- und Uberwachungstechnologien an
Strassengrenziibergangsstellen an den Binnengrenzen erforderlich sind.

Art. 25 Allgemeiner Rahmen fiir die voriibergehende Wiedereinfiihrung oder
Verldngerung von Kontrollen an den Binnengrenzen

Der bestehende Artikel 25, welcher einen allgemeinen Rechtsrahmen fiir die Wieder-
einfiihrung von Binnengrenzkontrollen schafft, wird mit der vorliegenden Anderung
des SGK angepasst und erhélt eine neue Fassung. Er enthélt Beispiele fiir die Art der
Bedrohung, die zur einseitigen Wiedereinfiihrung von Kontrollen an den Binnengren-
zen fiihren kann, und die Umsténde, unter denen die Kontrollen an den Binnengrenzen
verlangert werden konnen.

Wie bis anhin hat ein Schengen-Staat bei der Wiedereinfithrung von Grenzkontrollen
insbesondere das Kriterium der Verhdltnismassigkeit zu beachten. In Absatz 1 wird
neu exemplarisch aufgefiihrt, wann eine ernsthafte Bedrohung der 6ffentlichen Si-
cherheit und Ordnung als gegeben erachtet werden kann (bspw. Terrorismus, gesund-
heitliche Notlagen grossen Ausmasses oder grosse internationale Anlédsse etc.).

Wie bereits heute sollen Binnengrenzkontrollen «nur als letztes Mittel» eingefiihrt
resp. verldngert werden. Absatz 2 prazisiert, dass diese Massnahme erforderlich und
verhéltnisméssig sein muss und der Umfang sowie die Dauer der Wiedereinfiihrung
nicht iiber das erforderliche Mass, um auf die festgestellte ernste Bedrohung ange-
messen zu reagieren, hinausgehen diirfen. Die konkreten Massnahmen werden ge-
stiitzt auf die Artikel 25a (vorhersehbare und unvorhersehbare Ereignisse), 28
(schwere gesundheitliche Notlage) oder 29 SGK (schwerwiegende Méngel an den
Aussengrenzen, die das Funktionieren des Schengen-Raumes gefahrden) eingefiihrt
und konnen, falls dieselbe Bedrohung weiter anhélt, verldngert werden (Abs. 3). Die
Schengen-Staaten haben dabei die in den Artikeln 26 bzw. 30 SGK aufgelisteten Kri-
terien zu beachten.
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Art. 25a Verfahren fiir Fiille, die Massnahmen aufgrund unvorhersehbarer
oder vorhersehbarer Ereignisse erfordern

Wie bis anhin unterscheidet der SGK zwischen unvorhersehbaren und vorhersehbaren
Ereignissen, welche die einseitige Wiedereinfilhrung der Binnengrenzkontrollen
durch die Schengen-Staaten im Einzelfall notwendig macht. Der neue Artikel 254
SGK legt das entsprechende Verfahren fest.

Wie bisher diirfen Schengen-Staaten bei unvorhersehbaren ersthaften Bedrohungen
der offentlichen Sicherheit und Ordnung in Ausnahmefillen fiir einen Zeitraum von
bis zu einem Monat Binnengrenzkontrollen einfiihren. Dauert die Bedrohungslage an,
diirfen die Kontrollen neu jeweils fiir eine Dauer von maximal einem Monat wieder-
eingefiihrt und jeweils um einen Monat verldngert werden. Die Hochstdauer der Bin-
nengrenzkontrollen darf drei Monate insgesamt (bisher 30 Tage) nicht {iberschreiten
(Abs. 1 und Abs. 3). Fiihrt ein Schengen-Staat Binnengrenzkontrollen wieder ein, hat
er die anderen Schengen-Staaten sowie die Europdische Kommission, das Européi-
sche Parlament und den Rat der EU zu informieren (Abs. 2 i.V.m. Art. 27 Abs. 1
SGK).

Bei vorhersehbaren Bedrohungen der offentlichen Sicherheit und Ordnung kann der
betreffende Schengen-Staat Binnengrenzkontrollen fiir eine Dauer von bis zu sechs
Monaten wieder einfithren und bei bestehender Bedrohungslage um jeweils weitere
Zeitspannen von maximal sechs Monaten verlangern (Abs. 5). Er hat grundsétzlich
spétestens vier Wochen vor der geplanten Wiedereinfiihrung der Binnengrenzkontrol-
len die anderen Schengen-Staaten und die Europédischen Kommission sowie das Eu-
ropdische Parlament und den Rat der EU zu informieren (Abs. 4 i.V.m. Art. 27 Abs.
1 SGK). Ebenfalls mitzuteilen hat er jeweils eine allfillige Verlingerung der Mass-
nahme. Die Kontrollen diirfen insgesamt nicht ldnger als zwei Jahre wiedereingefiihrt
werden (Abs. 5).

Ist der betroffenen Schengen-Staat der Auffassung, dass in Bezug auf eine anhaltende
Bedrohung eine schwerwiegende Ausnahmesituation vorliegt, welche eine Fortset-
zung der Binnengrenzkontrollen {iber den in Absatz 5 genannten Hochstzeitraum von
zwei Jahren rechtfertigt, so ist eine weitere Verldngerung von bis zu sechs Monaten
moglich. Der betroffene Staat muss seine Intention, die Kontrollen zu verlangern, spé-
testens vier Wochen vor der Verlangerung dem Européischen Parlament, dem Rat der
EU, der Européischen Kommission und den anderen Schengen-Staaten mitteilen und
eine Risikobewertung geméss Artikel 26 Absatz 2 vorlegen (Abs. 6). Bei seiner Ent-
scheidung muss der jeweilige Schengen-Staat die Stellungnahme der Européischen
Kommission beriicksichtigen.

Reichen diese weiteren sechs Monate nicht aus, um alternative Massnahmen zur Be-
waltigung der anhaltenden Bedrohung zu gewéhrleisten, kann der betroffene Schen-
gen-Staat die Binnengrenzkontrollen fiir einen weiteren und letzten Zeitraum von ma-
ximal sechs Monaten verldngern. Auch in diesen Féllen muss unverziiglich eine
Mitteilung an die Europdische Kommission erfolgen und eine Risikobewertung vor-
gelegt werden. Die Européische Kommission hat darauthin eine Empfehlung zur Ver-
einbarkeit einer solchen weiteren Verldngerung mit den Grundsitzen der Notwendig-
keit und Verhéltnismissigkeit zu verabschieden.
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Art. 26 Kriterien fiir die voriibergehende Wiedereinfiihrung und
Verlingerung von Kontrollen an den Binnengrenzen

In dieser Regelung werden die Kriterien erldutert, die von den Schengen-Staaten bei
der Wiedereinfithrung von Binnengrenzkontrollen nach Artikel 254 SGK zu bertick-
sichtigen sind. Damit soll sichergestellt werden, dass Binnengrenzkontrollen das Mit-
tel der letzten Wahl bleiben.

Mit der vorliegenden Anderung des SGK erhilt Artikel 26 eine neue Fassung. Wie
bis anhin haben die betroffenen Schengen-Staaten bei der erstmaligen Wiedereinfiih-
rung von Binnengrenzkontrollen zu bewerten, ob diese Massnahme geeignet und ver-
héltnisméssig ist.

Absatz 1 wird prézisiert und es werden die einzelnen Gesichtspunkte aufgefiihrt, wel-
che der Schengen-Staat bei seinem Entscheid {iber die Einfithrung von Binnengrenz-
kontrollen zu beriicksichtigen hat. Der Schengen-Staat hat neben der Auswirkung auf
den freien Personenverkehr u.a. auch die Auswirkungen auf grenziiberschreitende Re-
gionen zu beriicksichtigen und zu priifen, ob es mildere Mittel gibt, um der Bedro-
hungslage michtig zu werden (Abs. 1 und Abs. 3).

Wurden bereits fiir sechs Monate Binnengrenzkontrollen eingefiihrt (vgl. Art. 25a
Abs. 5), muss der betroffene Schengen-Staat eine Risikobewertung durchfiihren.
Diese beinhaltet zusétzlich zu den in Artikel 27 Absitze 2 und 3 genannten Elementen
eine Neubewertung der Kriterien geméss Absatz 1 (Abs. 2).

Beschliesst ein Schengen-Staat Binnengrenzkontrollen wieder einzufiihren oder zu
verlangern, sorgt er dafiir, dass diese mit geeigneten, komplementéren Massnahmen
einhergeht, die die Auswirkungen auf den Personen- und Giiterverkehr abmildern.
Dabei sind die starken sozialen und wirtschaftlichen Bindungen zwischen den grenz-
iibergreifenden Regionen sowie Personen, die wichtige Reisen unternehmen, beson-
ders zu beriicksichtigen (Abs. 3).

Art. 27 Mitteilung iiber die voriibergehende Wiedereinfiihrung oder
Verldngerung von Kontrollen an den Binnengrenzen und
Risikobewertung

Der bisherige Artikel 27 SGK wird durch eine neue Regelung ersetzt. Diese hat die
Meldung der Schengen-Staaten zur voriibergehenden Wiedereinfiihrung oder Verlan-
gerung von Binnengrenzkontrollen zum Gegenstand (Abs. 1). Zudem wird darin die
Verpflichtung verankert, eine Risikobewertung vorzulegen, wenn diese Kontrollen
zur Abwehr einer vorhersehbaren Bedrohung verlangert werden sollen (Abs. 2 und 3).

Absatz 1 regelt, welche Angaben die Mitteilung des Schengen-Staats iiber die Wie-
dereinfiihrung oder Verldngerung von Binnengrenzkontrollen enthalten muss
(Griinde, Umfang, betroffene Grenziibergangsstellen etc.). Diese erfolgt anhand eines
Musters, welches die Européische Kommission verfiigbar macht.

Besteht die Binnengrenzkontrolle bereits {iber einen Zeitraum von sechs Monaten hin-
weg (Art. 25a Abs. 5 SGK) und soll sie vom betroffenen Schengen-Staat erneut ver-
langert werden, hat er die Europdische Kommission davon in Kenntnis zu setzen und
zu begriinden, weshalb die Bedrohung weiterhin besteht. Er hat der Meldung ebenfalls
eine Risikobewertung beizufiigen. (Abs. 2).
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Wurde die Wiedereinfithrung oder Verldngerung der Binnengrenzkontrollen aufgrund
sehr hoher Zahlen unerlaubter Migrationsbewegungen (Art. 25 Abs. 1 Bst. ¢ SGK)
beschlossen, hat der Schengen-Staat zusétzlich zur Risikobewertung weitere Informa-
tionen anzugeben (z.B. Datenanalysen aus einschldgigen européischen Informations-
systemen, Abs. 3).

Die Europiische Kommission kann wie bis anhin um Ubermittlung weiterer Informa-
tionen ersuchen, wenn sie es als notwendig erachtet (Abs. 4).

Der betroffene Schengen-Staat kann wie bis anhin beschliessen, die iibermittelten In-
formationen als «Verschlusssache» einzustufen (Abs. 5). Diese Einstufung kann je-
doch eine allfillige Weiterleitung der Informationen iiber geeignete und sichere Ka-
ndle der Polizeizusammenarbeit an andere, von der voriibergehenden
Wiedereinfithrung von Binnengrenzkontrollen betroffene Schengen-Staaten, nicht
verhindern.

Die Europiische Kommission kann gestiitzt auf Absatz 6 Durchfiihrungsrechtsakte
zur Erstellung des in Absatz 1 genannten Musters erlassen.

Art. 27a Konsultation der Mitgliedstaaten und Stellungnahme der
Kommission

In dieser neuen Bestimmung wird geregelt, in welchen Konstellationen die Konsulta-
tionen zwischen der Europédischen Kommission und den betreffenden Schengen-Staa-
ten durchzufiihren sind und unter welchen Umsténden eine Stellungnahme zur Not-
wendigkeit und Verhédltnisméssigkeit der eingefiihrten Binnengrenzkontrollen
abzugeben ist.

Nach Erhalt der Mitteilung durch den Schengen-Staat, welcher die Binnengrenzkon-
trollen wieder eingefiihrt hat, kann die Européische Kommission aus eigener Initiative
oder auf Anfrage eines direkt betroffenen Schengen-Staates einen Konsultationspro-
zess einleiten (gegebenenfalls mit anderen von dieser Massnahme betroffenen Schen-
gen-Staaten). Ziel ist es, die festgestellte Bedrohung, die Notwendigkeit und Verhélt-
nisméssigkeit der wieder eingefiihrten Binnengrenzkontrollen unter Beriicksichtigung
der Angemessenheit alternativer Massnahmen sowie die Auswirkungen der Wieder-
einfithrung zu priifen (Abs. 1).

Die Europdische Kommission hat und jeder andere Schengen-Staat kann eine Stel-
lungnahme abgeben, wenn Bedenken zur Notwendigkeit und Verhéltnismiassigkeit
der Massnahme bestehen (Abs. 2).

Wenn die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen wihrend eines Zeitraums von ins-
gesamt zwOlf Monaten durchgefiihrt wurden, ist die Europdische Kommission dazu
verpflichtet, eine Stellungnahme zur Verhéltnismassigkeit und Notwendigkeit dieser
Kontrollen mit moglichen Empfehlungen abzugeben (Abs. 3) und einen Konsultati-
onsprozess mit den Schengen-Staaten in die Wege zu leiten (Abs. 4).
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Art. 28 Spezifischer Mechanismus, wenn eine gesundheitliche Notlage
grossen Ausmasses das Funktionieren des Raums ohne Kontrollen
an den Binnengrenzen insgesamt gefihrdet

Artikel 28 SGK, der bisher das besondere Verfahren fiir Fille, die sofortiges Handeln
erfordern, beinhaltete, wird mit einer Regelung zu einem spezifischen Schutzmecha-
nismus fiir den Schengen-Raum ersetzt. Diese soll greifen, wenn eine gesundheitliche
Notlage grossen Ausmasses mehrere Schengen-Staaten betrifft und das Funktionieren
des Schengen-Raums insgesamt gefdhrdet ist. Mit einem solchen Mechanismus soll
ein kohédrenter Rahmen fiir den Einsatz von Binnengrenzkontrollen geschaffen wer-
den. Das Recht der Schengen-Staaten, die erforderlichen Massnahmen zur Abwehr
einer unmittelbaren Gefahr zu ergreifen, bleibt auch mit der Einfithrung dieses Me-
chanismus gewahrt.

Mit diesem Artikel wird dem Rat der EU die Befugnis iibertragen, auf Vorschlag der
Europédischen Kommission einen Durchfithrungsbeschluss zu erlassen, der ein koor-
diniertes Vorgehen zur Abwehr der in mehreren Schengen-Staaten festgestellten
schweren gesundheitlichen Notlage vorsieht und an die Stelle etwaiger nationaler
Massnahmen tritt (Abs. 1).

Mit diesem Verfahren wird dem Rat der EU somit die Moglichkeit eingerdumt, die
von der gesundheitlichen Notlage grossen Ausmasses betroffenen Schengen-Staaten
zur Wiedereinfithrung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen fiir maximal sechs
Monate zu erméchtigen. Auf Vorschlag der Europdischen Kommission kann er bei
anhaltender Notlage die Mitgliedstaaten ermédchtigen, diesen Zeitraum um weitere
sechs Monate zu verlangern (Abs. 2). Eine maximale Obergrenze besteht nicht. Einen
entsprechenden Beschluss des Rates der EU vorausgesetzt, sollen die Massnahmen
nur solange weitergefiihrt werden kdnnen, wie es die Situation erfordert (Art. 25 Abs.
2 SGK).

Fiihren die Schengen-Staaten in dieser Zeit Binnengrenzkontrollen ein, so basieren
diese auf dem Beschluss des Rats der EU (Abs. 3). Sie haben die Europdische Kom-
mission und die anderen Schengen-Staaten unverziiglich zu informieren (Abs. 5).

Die Europdische Kommission iiberpriift sowohl die Entwicklung der gravierenden
Notlage als auch die Auswirkungen der ergriffenen Massnahmen regelméssig
(Abs. 4).

Die Schengen-Staaten konnen auch alternative Massnahmen nach Artikel 23 SGK
(Massnahmen in Binnengrenzgebieten) ergreifen, um den Umfang der Binnengrenz-
kontrollen zu begrenzen. Die Europiische Kommission nimmt diese in ihre Uberprii-
fung nach Absatz 4 auf (Abs. 6).

Art. 33 Bericht iiber die Wiedereinfiihrung von Kontrollen an den
Binnengrenzen

Bis anhin hatte der betreffende Schengen-Staat dem Europidischen Parlament, dem
Rat der EU sowie der Europdischen Kommission den Bericht {iber die voriiberge-
hende Wiedereinfithrung von Binnengrenzkontrollen spitestens vier Wochen nach
der Authebung dieser Massnahme vorzulegen. Artikel 33 SGK wird dahingehend ge-
andert, dass die Verpflichtung zur Berichterstattung iiber die Wiedereinfithrung von
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Grenzkontrollen an den Binnengrenzen unabhéngig davon besteht, ob diese Kontrol-
len aufgehoben wurden oder nicht. Werden die Grenzkontrollen langer als sechs Mo-
nate beibehalten, sollte ein solcher Bericht nach zwolf Monaten und nach 24 Monaten
vorgelegt werden (Abs. 2).

Im Bericht werden u.a. die Erst- und Folgebewertung iiber die Notwendigkeit und
Verhéltnisméssigkeit sowie eine ex-post-Bewertung dieser, die Durchfithrung der
Kontrollen (inkl. der Zusammenarbeit mi den benachbarten Schengen-Staaten) sowie
die Auswirkungen auf den freien Personenverkehr dargelegt (Abs. 3).

Die Europdische Kommission legt fiir diesen Bericht ein einheitliches Format im Rah-
men eines Durchfiihrungsrechtsakts fest (Abs. 4).

Wie bis anhin kann die Europdische Kommission zu dieser Ex-Post-Bewertung eine
Stellungnahme abgeben (Abs. 5).

Zudem hat die Européische Kommission zuhanden des Europiischen Parlaments und
des Rates mindestens einmal im Jahr einen Bericht (sog. «Schengen-Statusberichty)
vorzulegen, der u.a. eine Liste aller Beschliisse zur Wiedereinfithrung von Binnen-
grenzkontrollen im laufenden Jahr sowie die durch die Europdische Kommission er-
griffenen Massnahmen enthélt. Im Bericht soll ein besonderes Augenmerk auf die
Wiedereinfithrung von Binnengrenzkontrollen gelegt werden, die langer als zwolf
Monate bestanden haben. Die Europdische Kommission kann diesen Bericht auch se-
parat mit dem Europdischen Parlament und dem Rat erdrtern. (Abs. 6).

Art. 36 Anderungen der Anhinge
Diese Regelung erhilt eine neue Formulierung.

Absatz 1 enthélt die Befugnis, dass die Europédische Kommission geméss Artikel 37
delegierte Rechtsakte zur Anderung der Anhénge III, IV und VIII erlassen kann. Fer-
ner erlaubt Absatz 2 der Europédischen Kommission, delegierte Rechtsakte zu erlas-
sen, die in Anhang XI Teil B weitere Personenkategorien aufnehmen, die essentielle
Reisen vornehmen konnen.

Bei Dringlichkeit findet das in Artikel 37a vorgesehene Verfahren auf den Erlass de-
legierter Rechtsakte durch die Europédische Kommission Anwendung.

Art. 37a Dringlichkeitsverfahren

Diese Regelung sieht ein neues Dringlichkeitsverfahren vor. Delegierte Rechtsakte,
die in diesem Verfahren erlassen werden, treten direkt in Kraft und gelten so lange,
wie keine Einwénde durch das Europdische Parlament und den Rat erhoben werden
(Abs. 1). Werden Einwénde erhoben, hebt die Europédische Kommission den Rechts-
akt unverziiglich auf (Abs. 2).

Art. 39 Abs. 1 Bst. h

Diese Bestimmung regelt, welche Informationen die Schengen-Staaten der Européi-
schen Kommission mitzuteilen haben. Mit der vorliegenden Anderung des SGK wird
in Absatz 1 ein neuer Buchstabe h eingefiigt. Dieser sieht vor, dass die Schengen-
Staaten dazu verpflichtet werden, der Europdischen Kommission die Grenzregionen
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mitzuteilen, damit der rdumliche Geltungsbereich etwaiger Massnahmen zur Einddm-
mung der negativen Folgen der Binnengrenzkontrollen festgelegt werden kann.

Art. 42b Mitteilung von Grenzregionen

Diese neue Regelung verpflichtet die Schengen-Staaten dazu, der Européischen Kom-
mission spitestens sechs Monate nach Inkrafttreten der Anderung des SGK in Zusam-
menarbeit mit den Nachbarstaaten die Grenzregionen mitzuteilen. Damit konnen die
Interessen dieser Gebiete bei der Wiedereinfithrung von Binnengrenzkontrollen, ins-
besondere im Rahmen der Risikobewertung besser beriicksichtigt werden.

Anhang X1 Unbedingt notwendige Reisen

Teil A In Artikel 21a Absatz 4 genannte Personenkategorien

Der neue Anhang XI Teil A enthilt eine Liste von wesentlichen Funktionen, bei deren
Erflillung das Reisen erlaubt wird. Darunter fallen u.a. Angehdrige von Gesundheits-
berufen, Grenzgéngerinnen und Grenzgidnger oder Personen, die internationalen
Schutz bediirfen.

Teil B In Artikel 21a Absatz 5 genannte Personenkategorien

Teil B des Anhangs listet zusétzlich Personenkategorien auf, welche ebenfalls von
den Einreisebeschrankungen ausgenommen sind, sofern sie in der Durchfithrungsver-
ordnung, welche vom Rat gestiitzt auf Artikel 21a Absatz 2 SGK verabschiedet wer-
den kann, aufgefiihrt sind (vgl. zudem Art. 21a Absatz 5 SGK). Auf der Liste sind
u.a. Saisonarbeiterinnen und -arbeiter, Partner und Kinder von Personen, die essenti-
elle Reisen vornehmen als auch Kinder im Vorschulalter aufgelistet.

Anhang XII Teil A )
Verfahren zur Uberstellung von in Binnengrenzgebieten
aufgegriffenen Personen

Der neue Anhang XII regelt das Uberstellungsverfahren, welches gestiitzt auf den
neuen Artikel 23a SGK zur Anwendung kommt bei Personen, die im Rahmen der
grenziiberschreitenden operativen Zusammenarbeit der zustindigen Behorden (z. B.
auf gemeinsamen Polizeipatrouillen) im Binnengrenzgebiet aufgegriffen werden.

Die Griinde, weshalb die ausldndische Person nicht zum Aufenthalt im Schengen-
Staat, in dem sie aufgegriffen wurden, berechtigt ist, werden im Uberstellungsent-
schied aufgefiihrt. Dieser wird dem betroffenen Drittstaatsangehdrigen mittels eines
Standardformulars erdffnet (Anhang XII Teil B). Der Uberstellungsentscheid ist un-
mittelbar wirksam und hat damit keine aufschiebende Wirkung (Abs. 1). Die be-
troffene ausldndische Person hat ihren Empfang mittels Unterschrift zu bestdtigen.
Verweigert die Person die Unterschrift, wird dies durch die zustdndige Behorde im
Formular entsprechend vermerkt (Abs. 2). Gegen den Uberstellungsentscheid kann
ein Rechtsmittel eingereicht werden. Das Verfahren richtet sich dabei nach dem nati-
onalen Recht. Auch hier findet sich in der EU-Verordnung ein Verweis auf Artikel 47
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Grundrechtecharta. Fiir die Schweiz gelten die einschligigen Bestimmungen der
EMRK analog. Die Einreichung einer Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung
(Abs. 5).

Absatz 3 hilt fest, dass die nationalen Behorden, welche einen Uberstellungsentscheid
erlassen, die Daten im Formular, welches in Teil B dieses Anhangs genannt wird,
erfassen miissen. Zu den zu speichernden Daten gehdren neben den Daten zur Identi-
fikation der betroffenen Person, Datum und Uhrzeit des Aufgreifens, Angaben zum
Identitidtsdokument und zu allfalligen Visa unter anderem auch die Angabe, aus wel-
chem Staat die betroffene Person eingereist ist und wieso sie kein Recht auf Aufent-
halt im Zielstaat hat.

Ferner haben die Schengen-Staaten zu statistischen Zwecken die Zahl der Personen,
die tiberstellt wurden, den Schengen-Staat, in den sie {iberstellt wurden, die Uberstel-
lungsgriinde und, sofern bekannt, die Nationalitét der tiberstellten Person der Europa-
ischen Kommission zu melden (Abs. 4).

Die Uberstellung hat innerhalb von 24 Stunden an die zustindige Behérde des ent-
sprechenden Schengen-Staats zu erfolgen. Die zustéindigen Behorden beider Schen-
gen-Staaten arbeiten zu diesem Zweck zusammen. Eine Uberstellung nach Ablauf
dieser Frist ist nicht mdglich und das weitere Verfahren ist nach den einschldgigen
Bestimmungen der Riickfithrungsrichtlinie weiterzufiihren (Abs. 6).

Anhang XII Teil B }
Standardformular fiir die Uberstellung von in Binnengrenzgebieten
aufgegriffenen Personen

Wird ein illegal aufhiltiger Drittstaatsangehdriger im Rahmen der grenziiberschrei-
tenden operativen Zusammenarbeit der zusténdigen Behdrden (z. B. auf gemeinsamen
Polizeipatrouillen) in Binnengrenzgebieten aufgegriffen und kommt das Verfahren
nach Artikel 23a i.V.m. Anhang XII Teil A SGK zur Anwendung, kann dieser an die
Behérden des Staates iiberstellt werden, aus dem er ausgereist ist. Die Uberstellung
wird ihm mittels dem im neuen Anhang XII Teil B aufgefiihrten Standardformular
eroffnet.

2.3.2 Inkrafttreten und Anwendbarkeit (Art. 2)

In der EU wird die vorliegende Anderung des SGK 20 Tage nach seiner Veroffentli-
chung im Amtsblatt der EU in Kraft treten und gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaa-
ten der EU.

Da vorliegend die Bundesversammlung fiir die Genehmigung des Notenaustausches
zustandig ist (vgl. Ziff. 2.7.3), hat die Schweiz der EU am 28. Juni 2024 in ihrer Ant-
wortnote mitgeteilt, dass die betreffende Weiterentwicklung fiir sie erst «nach Erfiil-
lung ihrer verfassungsrechtlichen Voraussetzungen» und somit nach Ablauf der zwei-
jéhrigen Frist rechtsverbindlich werden kann (Art. 7 Abs.2 Bst. b SAA). Dies
bedeutet, dass die neuen Bestimmungen des SGK fiir die Schweiz erst ca. zwei Jahre
nach der Anwendbarkeit in der EU anwendbar werden. Die Schweiz wird wéhrend
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dieser Ubergangszeit bei einer allfilligen Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrol-
len die heute bestehenden Vorschriften des SGK anwenden.

2.4 Grundziige des Umsetzungserlasses
24.1 Die beantragte Neuregelung

Die meisten Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/1717 sind direkt anwendbar
und bediirfen keiner Umsetzung in das Schweizer Recht. Einige Bestimmungen erfor-
dern jedoch Anpassungen im AIG. Im Hinblick auf die Neuerungen, welche die An-
derungen des SGK mit sich bringen, sind Gesetzesédnderungen in folgenden Bereichen
notwendig:

Die Regelungen zum Grenziibertritt, zur Grenzkontrolle und zur Wiedereinfiihrung
von Binnengrenzkontrollen werden prézisiert (Art. 7 und Art. 8 VE-AIG). Insbeson-
dere werden die bestehenden Kompetenzen zur Anordnung der Wiedereinfithrung von
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Schweiz auf Gesetzesstufe gehoben (bis-
her Art. 30 Verordnung iiber die Einreise und die Visumserteilung, VEV23). An der
bestehenden Kompetenzverteilung zwischen Bundesrat und EJPD wird keine Ande-
rung vorgenommen. Zudem soll der Bundesrat wie bis anhin die Einzelheiten der
Kontrollen auf Verordnungsstufe regeln kdnnen.

Die bestehenden Bestimmungen zur Vertrauensperson bei Wegweisungen fiir unbe-
gleitete minderjdhrige ausldndische Personen werden materiell unveridndert in eine
eigene Bestimmung iiberfiihrt (neuer Art. 66 VE-AIG, bisher Art. 64 Abs. 4 f. AIG).
Ferner wird ein neues Uberstellungsverfahrens ins AIG aufgenommen (Art. 64¢b
VE-AIG). Neu konnen aufgrund des Artikels 23a SGK nicht einreise- oder aufent-
haltsberechtigte Drittstaatsangehorige, welche im Rahmen der grenziiberschreitenden
operativen bilateralen Zusammenarbeit der zustdndigen Behorden (z. B. auf gemein-
samen Polizeipatrouillen) aufgegriffen wurden, an denjenigen Schengen-Staat {iber-
stellt werden, aus dem sie unmittelbar ausgereist sind. Gegen den Uberstellungsent-
scheid (Formular nach Anhang XII Teil B SGK) kann innerhalb von fiinf Arbeitstagen
nach dessen Eroffnung ein Rechtsmittel eingereicht werden. Die Wegweisung ist so-
fort vollstreckbar (Art. 64d Abs. 2 Bst. g VE-AIG). Die Wegweisungsverfiigung wird
nicht tibersetzt, jedoch erhélt die betroffene Person ein iibersetztes Informationsblatt
(Art. 64f Abs. 2 VE-AIG).

Schliesslich werden gestiitzt auf Artikel 65¢ VE-AIG neue Einreisebeschriankungen
und weitere Massnahmen an den Schengen-Aussengrenzen eingefiihrt. Der Bundesrat
soll gestiitzt auf den SGK zum Schutz der 6ffentlichen Gesundheit sowohl voriiber-
gehende Einreisebeschriankungen an den Schengen-Aussengrenzen der Schweiz so-
wie weitere Massnahmen zur Verhinderung der Verbreitung einer iibertragbaren
Krankheit (wie bspw. Tests, Quarantéine und Selbstisolierung) anordnen kdnnen.

Missachtet eine ausldndische Person diese Einreisebeschrinkung mehrmals und ver-
sucht, trotz der von der EU und der Schweiz beschlossenen Massnahmen in die
Schweiz einzureisen, kann das SEM ein Einreiseverbot verfiigen (Art. 67 Abs. 2 Bst. ¢

23 SR 142.204
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VE-AIG). Auch die Sorgfaltspflicht der Luftverkehrsunternehmen wird entsprechend
angepasst, um sicherzustellen, dass nur Personen befordert werden, die nicht aus Ri-
sikogebieten in die Schweiz einreisen (Art. 92 Abs. 1% VE-AIG).

2.4.2 Umsetzungsfragen

Der neue Anhang XII regelt das Uberstellungsverfahren nach Artikel 23a SGK. Wenn
ein Uberstellungsentschied erlassen wurden, muss die {iberstellende Behérde (sei es
der Kanton oder das BAZG) die Daten im Teil B dieses Anhangs genannten Formular
erfassen. Zudem haben die Schengen-Staaten zu statistischen Zwecken die Zahl der
Personen, die iiberstellt wurden, den Schengen-Staat, in den sie liberstellt wurden und,
sofern bekannt, die Nationalitdt der {iberstellten Person zu erheben.

Die Daten im Teil B des Anhangs XII werden im ZEMIS zu erfassen sein. Gewisse
Datenfelder bestehen bereits (Daten zur Person, zum Dokument etc.). Andere werden
noch zu schaffen sein resp. es werden entsprechende Codes in ZEMIS verwendet.

2.5 Erliuterungen zu einzelnen Artikeln des
Umsetzungserlasses

2.5.1 Auslinder- und Integrationsgesetz (AIG)

Art. 7 Abs. 2

Der bisherige Absatz 2 sah vor, dass der Bundesrat die Personenkontrollen an der
Grenze auf Verordnungsstufe regelt und hielt fest, dass eine Wegweisungsverfligung
nach Artikel 64 AIG zu verfiigen ist, wenn die Einreise in die Schweiz verweigert
wird. Dieser Komfortverweis kann ersatzlos gestrichen werden.

Wie bis anhin soll der Bundesrat die Einzelheiten der Kontrollen auf Verordnungs-
stufe regeln. Zudem soll der bisherige Begriff «Personenkontrolle» durch den Begriff
«Grenzkontrolle» ersetzt werden (siehe dazu Ausfithrungen zu Abs. 1 unter Ziff. 4.3).
Zusitzlich erfolgt ein Verweis auf den Absatz 1. Dadurch wird ersichtlich, dass der
Bundesrat die Modalitdten sowohl der Grenzkontrollen an den Schengen-Aussen- als
auch an den Schengen-Binnengrenzen der Schweiz regeln kann.

Wie bis anhin diirfen Kontrollen an den Binnengrenzen keine den Grenzkontrollen
gleichwertige Wirkung haben. Sie sind nach Massgabe von Artikel 23 SGK aus-
schliesslich im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Ordnung und den
Schutz der inneren Sicherheit zuldssig. Bereits im Jahre 2015 wies die Europiische
Kommission anldsslich einer unangekiindigten Schengen-Evaluation an der schwei-
zerisch-italienischen Binnengrenze darauf hin, dass die Ausiibung bestimmter, den
schweizerischen Grenzschutzbeamten iibertragener polizeilicher Befugnisse in den
Binnengrenzgebieten keine den Grenziibertrittskontrollen gleichwertige Wirkung ha-
ben sollten. Der Europdische Gerichtshof (EuGH) hat dazu in einem frither ergange-
nen Urteil vom 22. Juni 2010 insbesondere festgehalten, dass nationale Regelungen
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zu Kontrollen auf dem Hoheitsgebiet eines Schengen-Staates, welche die gleiche Wir-
kung entfalten wie eine Grenzkontrolle, nicht mit dem SGK vereinbar sind.24 Davon
ausgenommen sind die Zollkontrollen. Da die Schweiz nicht Mitglied der Zollunion
ist, ist sie weiterhin berechtigt, gemiss Zollgesetz vom 18. Mérz 200525 (ZG) den
grenziiberschreitenden Waren- und Personenverkehr zu kontrollieren.

Zusitzlich kann der Bundesrat kiinftig auf Verordnungsstufe die grenziiberschreiten-
den Regionen gemeinsam mit den Kantonen und den Nachbarstaaten bestimmen.
Diese Verpflichtung geht aus Artikel 42b SGK hervor, wonach die Schengen-Staaten,
die grenziiberschreitenden Regionen gemeinsam mit den Nachbarstaaten zu bestim-
men und der EU zu melden haben.

Art. 8 Voriibergehende Wiedereinfiihrung von Grenzkontrollen an den
Binnengrenzen der Schweiz

Neu werden die Kompetenzen zur Anordnung der Wiedereinfithrung von Grenzkon-
trollen an den Binnengrenzen der Schweiz auf Gesetzesstufe gehoben und prézisiert.
Die bestehenden Kompetenzen bleiben unverdndert. Die Wiedereinfithrung der Bin-
nengrenzkontrollen erfolgt grundsétzlich in enger Absprache mit den zustdndigen
Grenzkontrollbehorden (Eidgendssisches Finanzdepartement [EFD] und Kantone).

Bis anhin waren die Grundziige des Vorgehens im Hinblick auf die Wiedereinfithrung
der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen in Artikel 30 VEV geregelt. Artikel 8 sieht
vor, dass der Bundesrat fiir die Wiedereinfithrung und Verlidngerung der Grenzkon-
trollen an den Schengener Binnengrenzen der Schweiz zusténdig ist (Abs. 1). In drin-
genden Féllen, also bei nicht vorhersehbaren Ereignissen, ordnet das EJPD in Abspra-
che mit dem EFD die notwendigen Massnahmen zur Wiedereinfithrung von
Grenzkontrollen an. Zudem hat es den Bundesrat umgehend dariiber zu unterrichten
(Abs. 2).

Abs. 1

Wie bis anhin soll der Bundesrat bei vorhersehbaren Ereignissen entscheiden, ob
Grenzkontrollen an den Schengen Binnengrenzen der Schweiz eingefiihrt werden
(nArt. 25a SGK). Er hat dabei die Voraussetzungen und Kriterien, welche in den
neuen Artikeln 25 und 26 SGK aufgefiihrt sind, zu beriicksichtigen. Bei seinem Ent-
scheid hat er insbesondere das Kriterium der Verhiltnisméssigkeit zu beachten. Bin-
nengrenzkontrollen sollen «nur als letztes Mittel» eingefiihrt respektive verlédngert
werden. Zudem hat er bei seinem Entscheid auch die Auswirkungen auf die grenz-
iiberschreitenden Regionen zu beriicksichtigen (nArt. 26 Abs. 1 und Abs. 3 SGK). Die
Fristen und das Verfahren fiir die Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen sind
im neuen Artikel 25a SGK geregelt.

24 ECLI:EU:C:2010:363 des Gerichtshofes vom 22. Juni 2010 in den verbundenen Rechts-
sachen C-188/10 und C-189/10 in Sachen Melki und Abdeli
25 SR 631.0
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Abs. 2

Wie bis anhin soll das EJPD in Absprache mit dem EFD bei nicht vorhersehbaren
Ereignissen im Sinne des Artikels 25a Absatz 1 SGK die Wiedereinfithrung von
Grenzkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen der Schweiz anordnen. Es hat da-
rauthin den Bundesrat, die Européische Kommission und die {ibrigen Schengen-Staa-
ten, welche von der Wiedereinfithrung betroffen sind, entsprechend zu informieren.
Eine Verldngerung ist nach Artikel 25a Absatz 3 SGK fiir eine Zeitspanne von maxi-
mal einem Monat zulédssig. Dabei darf die Hochstdauer der wiedereingefiihrten Grenz-
kontrollen von insgesamt drei Monaten nicht tiberschritten werden.

Abs. 3

Der Rat der EU kann mittels Durchfiihrungsbeschluss die Schengen-Staaten dazu er-
méchtigen, die Einfiihrung von Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum zu be-
schliessen, wenn eine gravierende Notlage im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit in
einer Mehrheit der Schengen-Staaten vorliegt (nArt. 28 SGK). Er kann die Einfithrung
von Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum zudem bei Vorliegen von ausserge-
wohnlichen Umstdnden aufgrund anhaltender schwerwiegender Méngel bei den Kon-
trollen an den Schengen-Aussengrenzen empfehlen (Art. 29 SGK). In diesen beiden
Féllen wird sich der Beschluss respektiv die Empfehlung des Rates der EU nur dann
an die Schweiz richten, wenn ihre Binnengrenzen betroffen sein werden. Daher sieht
Absatz 3 vor, dass in diesen beiden Konstellationen jeweils der Bundesrat die Wie-
dereinfithrung der Grenzkontrollen an den Schengener Binnengrenzen der Schweiz
sowie deren Verldngerung abschliessend anordnen kann. Er kann auch andere Mass-
nahmen vorsehen (nArt. 23 und 23a SGK). Die Schweiz hat die Europdische Kom-
mission und die iibrigen Schengen-Staaten iiber den Entscheid der Wiedereinfithrung
von Binnengrenzkontrollen zu informieren.

Abs. 4

Aus Griinden der Klarheit sollen die Grenzkontrollen an den Schengen-Binnengren-
zen der Schweiz gemidss SGK auf Gesetzesstufe geregelt werden. Bereits nach gel-
tendem Recht obliegt fiir den Fall der Wiedereinfiihrung von Kontrollen an den
Schengen-Binnengrenzen der Schweiz gemiss SGK die Durchfiihrung dieser Kon-
trollen — im Einvernehmen mit den Grenzkantonen — dem BAZG (Art. 30 Abs. 3
VEV). Diese Zusténdigkeit driangt sich aus praktischen Griinden auf. Bei einer sofor-
tigen Wiedereinfithrung der Kontrollen an den Schengen-Binnengrenzen der Schweiz
verfiigt das BAZG aufgrund seiner stdndigen Aufgabe der zollrechtlichen Kontrolle
bereits iiber das entsprechende Kontrolldispositiv und kann damit sofort eingesetzt
werden. Zudem verfiigen einzelne Grenzkantone nicht iiber ausreichende Mittel, wel-
che eine unverziigliche Kontrolltitigkeit ermdglichen wiirden.

Abs. 5

Der Bundesrat soll auf Verordnungsstufe die Eckwerte fiir das Verfahren zur voriiber-
gehenden Wiedereinfiihrung der Grenzkontrollen an den Schengener Binnengrenzen
der Schweiz sowie deren allfillige Verldngerung und Aufthebung festlegen.
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Art. 9 Zustdndigkeit fiir die Grenzkontrollen an den Schengen-
Aussengrenzen der Schweiz

Mit der Anderung der Sachiiberschrift soll prizisiert werden, dass Artikel 9 lediglich
die auslénderrechtlichen Kontrollen von Personen regelt. Daher wird die Sachiiber-
schrift in «Zusténdigkeiten fiir die Grenzkontrollen an den Schengen-Aussengrenzen
der Schweiz» geédndert.

Die Regelung in Artikel 9 entspricht dem bisherigen Absatz 1 von Artikel 9. Es erfolgt
keine materielle Anderung, sondern die heutige Praxis wird préziser abgebildet. Die
Grenzkontrollen an den Schengen-Aussengrenzen (Flughifen) werden grundsétzlich
durch die Kantone durchgefiihrt, wobei der Bund (EJPD) die Durchfiihrung dieser
Kontrollen regelt (Art. 7 Abs. 2 AIG, Art. 31 Abs. 1 VEV). Vorbehalten bleiben Ver-
einbarungen, die eine Kontrolle durch das BAZG vorsehen.

Der geltende Absatz 2 regelt, dass der Bundesrat im Einvernehmen mit den Grenz-
kantonen die Grenzkontrolle durch den Bund im Grenzraum (Grenzgebiet nach SGK)
regelt. Fiir diese Kontrollen sind originir die Kantone, sowie gestiitzt auf das Zollge-
setz (Art. 96 f. ZG) das BAZG zustdndig. Die Abgrenzung der Aufgabenerfiillung
ergibt sich bereits aus dem Zollgesetz (Art. 96 ZG fiir die Sicherheitsaufgaben des
BAZG im Grenzraum; Art. 97 ZG fiir die Ubernahme kantonaler polizeilicher Aufga-
ben durch das BAZG) und braucht keine weitere Konkretisierung auf Verordnungs-
stufe.

Art. 64 Abs. 4 und 5, Art. 64a Abs. 3% und Art. 66
Vertrauensperson fiir unbegleitete minderjihrige Ausldinderinnen
und Ausldnder im Wegweisungsverfahren

Die Absitze 4 und 5 von Artikel 64 werden aufgehoben und neu in eine eigene Be-
stimmung tiberfiihrt. Neu regelt Artikel 66, dass die zustdndigen kantonalen Behorden
fiir unbegleitete minderjéhrige Auslédnderinnen und Ausldnder unverziiglich eine Ver-
trauensperson zu bestimmen haben, die deren Interessen wahrend des Wegweisungs-
verfahrens wahrnimmt (Abs. 1). Der Bundesrat regelt auf Verordnungsstufe die Zu-
standigkeiten und Aufgaben dieser Person (Abs. 2). Diese Regelung gilt fiir saimtliche
Wegweisungsverfahren und nicht nur fiir die Wegweisungen nach Artikel 64 AIG.
Dabher ist sie neu in einer eigenen Bestimmung. Eine materielle Anderung erfihrt Ar-
tikel 66 jedoch nicht.

Art. 64cb Wegweisung bei Kontrollen im grenznahen Raum

Im vorliegenden Artikel soll das im SGK neu geschaffene Uberstellungsverfahren ge-
regelt werden. Neu sieht Artikel 23a SGK ein Verfahren zur Uberstellung illegal auf-
héltiger Drittstaatsangehdriger vor, die in Grenzgebieten aufgegriffen werden. In Be-
zug auf die Schweiz richten sich diese Binnengrenzgebiete nach dem Grenzraum, den
das EFD gestiitzt auf Artikel 3 Absatz 5 ZG mit den Kantonen vereinbart. Dabei sind
die einschldgigen internationalen Zusammenarbeitsvereinbarungen vorbehalten.

Artikel 64c" AIG findet keine Anwendung, wenn an den Binnengrenzen wieder
Grenzkontrollen durchgefiihrt werden.
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Abs. 1

Der neue Artikel 23a SGK sieht vor, dass nicht einreise- oder aufenthaltsberechtigte
Drittstaatsangehorige, d.h. Ausldnderinnen und Auslénder, die keine erforderliche Be-
willigung besitzen oder die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 5 AIG nicht bzw.
nicht mehr erfiillen, und die im Rahmen der grenziiberschreitenden operativen bilate-
ralen Zusammenarbeit der zustdndigen Behorden (z. B. auf gemeinsamen Polizeipat-
rouillen) im Binnengrenzraum aufgegriffen werden, an denjenigen Schengen-Staat
tiberstellt werden konnen, aus dem sie unmittelbar ausgereist sind. Ausgenommen
sind diejenigen auslidndischen Personen, die ein Asylgesuch oder ein Gesuch um vo-
riibergehende Schutzgewéhrung einreichen (Bst. c).

Abs. 2

Sofern eine formlose Wegweisung nach Artikel 64c Absatz 1 Buchstabe a AIG mog-
lich ist, kann auf eine Wegweisung nach Absatz 1 verzichtet werden. In erster Linie
ist somit zu priifen, ob die betroffene Person gestiitzt auf ein bereits bestehendes Riick-
iibernahmeabkommen {tiberfiihrt werden kann.

Abs. 3 und 4

Der SGK sicht vor, dass gegen diese Massnahme die Moglichkeit bestehen muss, ein
Rechtsmittel einzulegen. Die Griinde, weshalb die ausldndische Person nicht zum
Aufenthalt im Schengen-Staat, in welchem sie aufgegriffen wurden, berechtigt ist,
werden in der Uberstellungsverfiigung aufgefiihrt. Es handelt sich dabei um ein Stan-
dardformular, welches dem Anhang XII Teil B des SGK entspricht.

Gestiitzt auf Absatz 4 kann gegen den Entscheid ein Rechtsmittel innerhalb von fiinf
Arbeitstagen nach deren Eroffnung eingereicht werden. Die Beschwerde hat keine
aufschiebende Wirkung, es sei denn, die Beschwerdeinstanz entscheidet iiber deren
Wiederherstellung.

Abs. 5

Die zustéindige Behorde kann die betroffene Person maximal 24 Stunden festhalten
(siehe auch Art. 73 AIG), um die Uberstellung zu vollziehen. Nach Ablauf dieser 24
Stunden ist eine Uberstellung gestiitzt auf Artikel 64c" bzw. Artikel 23a SGK nicht
mehr moglich. Dies bedingt, dass nach Ablauf der Frist von 24 Stunden eine Weg-
weisungsverfiigung nach Artikel 64 erlassen werden muss.

Art. 64d Abs. 2 Bst. g

Artikel 64d Absatz 2 regelt, in welchen Fillen die Wegweisung sofort vollstreckbar
ist, bzw. bei Vorliegen von besonderen Umsténden eine Ausreisefrist von weniger als
sieben Tagen angesetzt werden kann.

Der SGK sieht in Anhang XII Teil A vor, dass die Uberstellung nach Artikel 23a SGK
im Rahmen der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb vom 24 Stunden
zu vollziehen ist. Entsprechend muss Absatz 2 mit einem neuen Buchstaben g erginzt
werden.
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Art. 64f Abs. 2 erster Satz

Bei Wegweisungsverfiigungen mittels Standardformular erfolgt keine Ubersetzung.
In diesem Fall ist der betroffenen Person ein Informationsblatt zusammen mit dem
Standardformular auszuhéndigen, welches insbesondere Hinweise auf die rechtlichen
Grundlagen der Verfligung, auf die Moglichkeit der Einreichung eines Rechtsmittels
und auf die Folgen der Nichteinhaltung der Ausreisefrist hinweist.

Da die Uberstellung nach Artikel 23a SGK im Rahmen der grenziibergreifenden Zu-
sammenarbeit mittels eines Formulars nach Anhang XII Teil B des SGK erdffnet
wird, ist der bestehende Absatz 2 von Artikel 64f mit Artikel 64c® Absatz 3 entspre-
chend zu erginzen. Auch in diesen Fillen wird keine Ubersetzung des Formulars vor-
genommen.

Art. 65a Einreisebeschrdnkungen und weitere Massnahmen zum Schutz der
offentlichen Gesundheit an Flugpldtzen, die eine Schengen-
Aussengrenze bilden

Artikel 21a SGK iibertrdgt dem Rat der EU die Befugnis, Beschréankungen fiir nicht
unbedingt notwendige und unbedingt notwendige Reisen in die EU vorzusehen, die
an den Schengen-Aussengrenzen verhingt werden konnen, wenn gesundheitliche
Notfélle grossen Ausmasses bestehen und diese eine Gefahr fiir die 6ffentliche Ge-
sundheit im Schengen-Raum darstellen. Die voriibergehenden Reisebeschrinkungen
miissen verhdltnismassig und nichtdiskriminierend sein. Diese Bestimmung ist direkt
anwendbar und bedarf daher im nationalen Recht keiner Umsetzung. Der neue Artikel
65a VE-AIG regelt dariiber hinaus, dass der Bundesrat gestiitzt auf Artikel 41 Bun-
desgesetzes tliber die Bekdmpfung iibertragbarer Krankheiten des Menschen vom 28.
September 2012 (Epidemiengesetz, EpG)2¢ Einreisebeschrankungen und weitere
Massnahmen anordnen kann, wenn dies zum Schutz der 6ffentlichen Gesundheit notig
ist.

Abs. 1

Die Schengen-Staaten diirfen laut SGK fiir ihr Staatsgebiet zum Schutz der 6ffentli-
chen Gesundheit strengere voriibergehende Reisebeschriankungen vorsehen, als sie in
der Durchfiihrungsverordnung des Rates der EU (Art. 21a SGK) festlegt sind. Die
strengeren Massnahmen zur Verhinderung der Verbreitung einer iibertragbaren
Krankheit an den Aussen- und den Binnengrenzen der Schweiz richten sich in einem
solchen Fall nach Artikel 41 EpG.

Abs. 2

Wie bereits wihrend der «COVID19-Pandemie» soll die Mdoglichkeit bestehen, im
Einzelfall Ausnahmen von den Einreisebeschriankungen zu bewilligen. Eine entspre-
chende Bestimmung soll in Absatz 2 aufgenommen werden. Das SEM kann aus hu-
manitdren Griinden oder zur Wahrung nationaler Interessen oder internationaler Ver-
pflichtungen weitere Ausnahmen verfiigen, sofern diese keinen volkerrechtlichen

26 SR 818.101
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Verpflichtungen der Schweiz entgegenstehen (vgl. auch Art. 3 Abs. 4 VEV). Es priift
auf Gesuch hin im Einzelfall, ob sich eine Ausnahme von der Einreisebeschrankung
rechtfertigt.

Art. 66 Vertrauensperson fiir unbegleitete minderjihrige Ausldinderinnen
und Ausldnder im Wegweisungsverfahren

Siehe dazu Ausfiihrungen zu Artikel 64 Absatz 4 und 5 und Artikel 64a Absatz 3
VE-AIG.

Art. 67 Abs. 2 Bst. ¢

Artikel 67 Absatz 2 AIG regelt, unter welchen Bedingungen das SEM Einreiseverbote
gegeniiber Ausldnderinnen und Ausldndern verfiigen kann.

Neu wird ein Buchstabe ¢ eingefligt. Versucht eine Ausldnderin oder ein Auslédnder
mehrmals trotz der Einreisebeschrankungen nach Artikel 65a oder den weiteren Mas-
snahmen nach Artikel 41 EpG in die Schweiz einzureisen, kann das SEM ein Einrei-
severbot verfiigen.

Art. 92 Sachiiberschrift und Abs. 17
Sorgfaltspflicht der Luftverkehrsunternehmen

Artikel 92 AIG regelt die Sorgfaltspflicht der Luftverkehrsunternehmen.

Da Artikel 92 nur die Sorgfaltspflicht der Luftverkehrsunternehmen regelt, soll die
Sachiiberschrift entsprechend ergénzt werden.

Ferner wird ein Absatz 1 eingefiigt. Es soll sichergestellt werden, dass zur Verhin-
derung der Verbreitung einer iibertragbaren Krankheit nur Personen befordert werden,
die nicht aus Risikogebieten in die Schweiz einreisen.

2.5.2 Bundesgesetz iiber die polizeilichen
Informationssysteme des Bundes (BPI)

Art. 16 Abs. 2 Bst. o

Der Verweis auf den SGK muss aufgrund der vorliegenden Ubernahme der Verord-
nung (EU) 2024/1717 angepasst werden.

2.6 Auswirkungen des Vertrags und des
Umsetzungserlasses
2.6.1 Auswirkungen auf den Bund

Die Ubernahme und Umsetzung der vorliegenden Anderung des SGK an hat keine
finanziellen und personellen Auswirkungen.
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2.6.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden

Die Neuerung hat voraussichtlich keine finanziellen und personellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden.

2.6.3 Auswirkungen in weiteren Bereichen

In den Bereichen Volkswirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sind keine direkten Aus-
wirkungen zu erwarten.

2.7 Rechtliche Aspekte

2.71 Verfassungsmiissigkeit

Der Bundesbeschluss iiber die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs
zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Ubernahme der Verordnung (EU)
2024/1717 stiitzt sich auf Artikel 54 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV)27, wonach
der Bund fiir auswirtige Angelegenheiten zusténdig ist.

Artikel 184 Absatz 2 BV erméchtigt den Bundesrat, volkerrechtliche Vertrige zu un-
terzeichnen und zu ratifizieren.

Die Bundesversammlung ist nach Artikel 166 Absatz 2 BV fiir die Genehmigung vol-
kerrechtlicher Vertrdge zustindig, sofern fiir deren Abschluss nicht aufgrund von
Gesetz oder volkerrechtlichem Vertrag der Bundesrat zustandig ist (Art. 7a Abs. 1 des
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. Marz 199728 [RVOG]).

Im vorliegenden Fall hat der Bundesrat geméss Artikel 100 Absatz 2 Buchstabe a AIG
grundsitzlich die Kompetenz, internationale Abkommen {iiber die Visumpflicht und
die Durchfiihrung der Grenzkontrollen abzuschliessen. Die zu iibernehmende Verord-
nung dndert u.a. die Regelung des SGK betreffend die Bedingungen und Verfahren
fiir die Wiedereinfilhrung von Binnengrenzkontrollen. Der vorliegende Notenaus-
tausch fallt mithin in den Anwendungsbereich von Artikel 100 Absatz 2 Buchstabe a
AIG. Jedoch muss im vorliegenden Fall das AIG angepasst werden. So ist u.a. das
neue Wegweisungsverfahren nach Artikel 23a SGK im AIG zu regeln. Diese Anpas-
sung kann der Bundesrat nicht selbststdndig vornehmen. Deshalb sind der Notenaus-
tausch betreffend die Ubernahme der Anderung des SGK und die fiir dessen Umset-
zung erforderliche Anderung des AIG dem Parlament gemeinsam zur Genehmigung
zu unterbreiten.

27 SR 101
28 SR 172.010
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2.7.2 Vereinbarkeit mit anderen internationalen
Verpflichtungen der Schweiz

Mit der Ubernahme und Umsetzung der Verordnung (EU) 2024/1717 als Schengen-
Weiterentwicklung erfiillt die Schweiz ihre Verpflichtungen gegeniiber der EU, die
sie im Rahmen des SAA eingegangen ist. Sie gewéhrleistet damit einheitliche Grenz-
kontrollen an den Schengen-Aussengrenzen und Kontrollen an den Binnengrenzen
sowie im grenznahen Raum.

Die Ubernahme der EU-Verordnung und die damit verbundenen gesetzlichen Anpas-
sungen sind auch mit den anderen internationalen Verpflichtungen der Schweiz ver-
einbar.

2.7.3 Erlassform des Bundesbeschlusses und des
Umsetzungserlasses

Die Ubernahme der EU-Verordnung stellt keinen Beitritt der Schweiz zu einer Orga-
nisation fiir kollektive Sicherheit oder zu einer supranationalen Gemeinschaft dar. Der
Bundesbeschluss tiber die Genehmigung und die Umsetzung des entsprechenden No-
tenaustauschs ist deshalb nicht dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140
Absatz 1 Buchstabe b BV zu unterstellen.

Nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterliegen volkerrechtliche Vertrdge
dem fakultativen Referendum, wenn sie unbefristet und unkiindbar sind (Ziff. 1), den
Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen (Ziff. 2) oder wichtige recht-
setzende Bestimmungen enthalten oder wenn deren Umsetzung den Erlass von Bun-
desgesetzen erfordert (Ziff. 3). Nach Artikel 22 Absatz 4 des Parlamentsgesetzes vom
13. Dezember 200229 (ParlG) sind unter rechtsetzenden Normen Bestimmungen zu
verstehen, die in unmittelbar verbindlicher und generell-abstrakter Weise Pflichten
auferlegen, Rechte verleihen oder Zusténdigkeiten festlegen. Als wichtig gelten Best-
immungen, die auf der Grundlage von Artikel 164 Absatz 1 BV in Form eines Bun-
desgesetzes erlassen werden miissten.

Der vorliegende Notenaustausch wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann aber
jederzeit gekiindigt werden und sieht keinen Beitritt zu einer internationalen Organi-
sation vor. Jedoch fiihrt die Ubernahme der Verordnung (EU) 2024/1717 zu Geset-
zesanpassungen. Demzufolge ist der Bundesbeschluss iiber die Genehmigung und die
Umsetzung des Vertrags dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1
Buchstabe d Ziffer 3 BV zu unterstellen.

Die Bundesversammlung genehmigt volkerrechtliche Vertrige, die dem Referendum
unterliegen, in der Form eines Bundesbeschlusses (Art. 24 Abs. 3 ParlG).

Nach Artikel 141a Absatz 2 BV kénnen Gesetzesanderungen, die der Umsetzung ei-
nes volkerrechtlichen Vertrags dienen, in den Genehmigungsbeschluss aufgenommen
werden, wenn dieser dem fakultativen Referendum untersteht. Die vorgeschlagenen
Gesetzesbestimmungen dienen der Umsetzung der Verordnung (EU) 2024/1717 und

29 SR 171.10
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ergeben sich unmittelbar aus den dort enthaltenen Verpflichtungen. Der Entwurf des
Umsetzungserlasses kann deshalb in den Genehmigungsbeschluss aufgenommen
werden.

2.7.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Im Gesetzesentwurf sind folgende Delegationen an den Bundesrat enthalten:

Art. 8 Abs. 1, 3 und 5 Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen

Die bestehenden Kompetenzen des Bundesrates resp. des EJPD zur Wiedereinfithrung
von Binnengrenzkontrollen sind derzeit in Artikel 30 VEV geregelt. Mit der vorlie-
genden Vorlage wird der Inhalt dieser Bestimmung auf Gesetzesstufe gehoben. Der
Beschluss des Bundesrates resp. des EJPD, die Binnengrenzkontrollen wiedereinzu-
fiihren, ist als Realakt zu qualifizieren, weil die Rechtstellung von Privaten dadurch
nicht unmittelbar betroffen ist. Entsprechend handelt es sich nicht um eine Verfligung
im Sinne von Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 iiber das Ver-
waltungsverfahren (VwVG30). Der Beschluss wird daher weder publiziert noch un-
terliegt er der Beschwerde.

Art. 8 Abs. 5 Modalititen Wiedereinfiihrung von Binnengrenzkontrollen

Diese Kompetenzdelegation an den Bundesrat stiitzt sich auf Artikel 182 Absatz 1
BV, wonach der Bundesrat rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung
erlassen kann. Hierbei handelt es sich um rechtsetzende Bestimmungen, welche die
Modalitédten des Verfahrens zur voriibergehenden Wiedereinfiihrung der Grenzkon-
trollen an den Schengen-Binnengrenzen der Schweiz sowie deren allféllige Verlange-
rung und Aufthebung regeln.

Art. 65a Abs. 1
Einreisebeschrdnkungen und weitere Massnahmen zum Schutz der
offentlichen Gesundheit an Flugplitzen, die eine Schengen-
Aussengrenzen bilden

Diese Kompetenzdelegation an den Bundesrat stiitzt sich auf Artikel 182 Absatz 1
BV, wonach der Bundesrat rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung
erlassen kann. Hierbei handelt es sich um rechtsetzende Bestimmungen, welche die
Einreisebeschrinkungen und weiteren Massnahmen an den Schengen-Aussengrenzen
der Schweiz zur Verhinderung einer gesundheitlichen Notlage von internationaler
Tragweite regeln.

Art. 66 Abs. 2 Vertrauenspersonen im Wegweisungsverfahren
Diese Kompetenzdelegation an den Bundesrat stiitzt sich auf Artikel 182 Absatz 1

BV, wonach der Bundesrat rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung

30 SR 172.021
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erlassen kann. Hierbei handelt es sich um rechtsetzende Bestimmungen, welche die
Rolle, die Zustiandigkeit und die Aufgaben der Vertrauensperson regeln.

2.7.5 Datenschutz

Auch wenn die vorliegende EU-Verordnung keine spezifischen Datenschutzbestim-
mungen vorsieht, da sie hauptsichlich Anderungen am SGK beinhaltet, steht sie im
Einklang mit dem Datenschutzrecht der EU. In der Erwédgung (Erw. 53) der vorlie-
genden Anderung des SGK wird festgehalten, dass die Kontrollen der zustindigen
Behorden im Hoheitsgebiet der Schengen-Staaten stets unter uneingeschrénkter Wah-
rung der Datenschutzvorschriften des Unionsrechts durchzufiihren sind und verweist
dabei auf die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung [EU] 2016/6793!) und die
Richtlinie (EU) 2016/68032.

Das totalrevidierte Bundesgesetz iiber den Datenschutz vom 25. September 202033
(Datenschutzgesetz, DSG), das am 1. September 2023 in Kraft getreten ist, setzt die
Anforderungen der Datenschutzrichtlinie (EU) 2016/680 allgemein fiir alle Bundes-
organe um. Obwohl die Datenschutz-Grundverordnung keine Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstands darstellt, tragt das DSG den Anforderungen der Verordnung
vollumfinglich Rechnung. Somit ist der Grundsatz der Aquivalenz zum EU-Recht
gewidhrleistet. Diese Vorlage steht ausserdem in Einklang mit den Grundsétzen des
DSG und insbesondere den Artikeln 6, 34 Absatz 2 Buchstabe a und 43 Absatz 4.

Zudem hat die Schweiz hat sicherzustellen, dass die im ZEMIS erfassten Daten aus
dem Standardformular des Uberstellungsverfahrens rechtmissig bearbeitet werden.
Der Zugriff auf die Daten muss in einem angemessenen Verhéltnis zu den verfolgten
Zielen stehen. Er darf nur gewdhrt werden, sobald die Daten im Einzelfall fiir die
Erfiillung der Aufgaben der zustindigen Behdrden erforderlich sind. Die Berechti-
gungen zur Abfrage und Bearbeitung der Daten werden in Anhang I der Verordnung
iber das zentrale Migrationsinformationssystem vom 12. April 200634 (ZEMIS-
Verordnung) abschliessend festzulegen sein.

31 Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABL. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.

32 Richtlinie (EU) 2016/680 des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die zustindigen Behorden zum Zwecke der Verhiitung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr
und zur Authebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/J1 des Rates, ABIL. L 119 vom
4.5.2016, S. 89.

33 SR 235.1

34 SR 142513
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2.7.6 Keine Unterstellung unter die Ausgabenbremse

Mit der Vorlage werden keine neuen Verpflichtungskredite oder Zahlungsrahmen be-
schlossen, die einmalige Ausgaben von mehr als 20 Millionen Franken nach sich zie-
hen. Die Vorlage ist somit nicht der Ausgabenbremse (Art. 159 Abs. 3 Bst. b BV)
unterstellt.
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3 Anderung des Auslinder- und Integrationsgesetzes
(Vorlage 2)

31 Ausgangslage

3.1.1 Handlungsbedarf und Ziele

Mit der Verordnung (EU) 2018/1240 {iber die Einrichtung eines Europdischen Rei-
seinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) (nachfolgend: ETIAS-V) wird
im Schengen-Raum ein Reisegenehmigungssystem errichtet (dhnlich wie das ESTA3S
der USA). Visumbefreite Drittstaatsangehorige werden — mit wenigen Ausnahmen —
verpflichtet, vor Antritt ihrer Reise in den Schengen-Raum online eine Reisegeneh-
migung zu beantragen. Diese Reisegenehmigung kostet sieben Euro und ist drei Jahre
giiltig. Die Bundesversammlung hat dem Bundesbeschluss zur Genehmigung und
Umsetzung des ETIAS am 25. September 2020 zugestimmt.3¢ Die Referendumsfrist
ist am 14. Januar 2021 ungenutzt verstrichen. Mit der Mitteilung der Erfiillung der
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen (Ratifikation) ist der Notenaustausch zur
Ubernahme der ETIAS-V am 15. Januar 2021 fiir die Schweiz in Kraft getreten. An-
wendbar wird er allerdings erst auf den Zeitpunkt, den die Europédische Kommission
fiir die Inbetriebnahme des Systems festlegen wird.

Die Verordnungen (EU) 2021/115037 und (EU) 2021/115238 enthalten die Folgedn-
derungen, die sich aus der Verabschiedung der neuen SIS-Verordnungen3® und den

35 Electronic System for Travel Authorization

36 BBI12020 7911

37 Verordnung (EU) 2021/1150 des Européischen Parlaments und des Rates vom
7. Juli 2021 zur Anderung der Verordnungen (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/818 hin-
sichtlich der Festlegung der Bedingungen fiir den Zugang zu anderen EU-Informations-
systemen fiir die Zwecke des Européischen Reiseinformations- und -genehmigungssys-
tems, Fassung gemiss ABI. L 249 vom 14.7.2021, S. 1.

38 Verordnung (EU) 2021/1152 des Européischen Parlaments und des Rates vom

7. Juli 2021 zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226,
(EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 und (EU) 2019/817 hinsichtlich der
Festlegung der Bedingungen fiir den Zugang zu anderen EU-Informationssystemen fiir
die Zwecke des Europédischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems, Fassung
gemiass ABL. L 249 vom 14.7.2021, S. 15.

39 Verordnung (EU) 2018/1862 des Européischen Parlaments und des Rates vom 28. No-
vember 2018 iiber die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informa-
tionssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zu-
sammenarbeit in Strafsachen, zur Anderung und Authebung des Beschlusses 2007/533/J1
des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Européischen Par-
laments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der Kommission, ABIL. L 312
vom 7.12.2018, S. 56; zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2021/1150, ABI. L 249
vom 14.7.2021, S. 1.
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Interoperabilititsverordnungen ergaben. Durch die Anderung sollte ETIAS ab sei-
ner Inbetriebnahme mit den anderen EU-Systemen (Ein- und Ausreisesystem [EES],
SIS und VIS) interoperabel sein. Die Bundesversammlung hat dem Bundesbeschluss
zur Genehmigung und Umsetzung des ETIAS am 16. Dezember 2022 zugestimmt.4!
Die Referendumsfrist ist am 8. April 2023 ungenutzt verstrichen. Mit der Mitteilung
der Erfiillung der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen (Ratifikation) ist der No-
tenaustausch zur Ubernahme der ETIAS-Verordnungen (EU) 2021/1150 und (EU)
2021/1152 am 21. April 2023 fiir die Schweiz in Kraft getreten. Anwendbar wird er
allerdings erst auf den Zeitpunkt, den die Europdische Kommission fiir die Inbetrieb-
nahme des Systems festlegen wird.

Im Rahmen der Umsetzung der Verordnungen (EU) 2021/1150 und 2021/1152 wur-
den die Rechtsgrundlagen fiir den Aufbau eines nationalen ETIAS-Systems (N-
ETIAS) geschaffen (Art. 1087, Art. 108/ und Art. 108k AIG). Dieses dient der manu-
ellen Bearbeitung der ETIAS-Gesuche durch die NES im SEM und u.a. auch zur Kon-
sultation nationaler und kantonaler Behorden im Rahmen der Priifung von ETIAS-
Reisegenehmigungsgesuchen (Art. 1084 Abs. 2 Bst. b AIG). Der Zugriff auf das N-
ETIAS fiir die Bearbeitung und Beantwortung von Konsultationsanfragen ist derzeit
dem fedpol und dem NDB vorbehalten (Art. 108; Abs. 1 Bst. b AIG). Im Verlauf der
Projektarbeiten zur technischen Umsetzung von ETIAS wurde der Bedarf erkannt,
dass die NES in bestimmten Féllen auch das EDA konsultieren muss. Entsprechend
soll die vorliegende Vorlage dazu genutzt werden, diese Anpassung im AIG vorzu-
nehmen.

3.1.2 Verhiltnis zur Legislaturplanung und zu Strategien
des Bundesrates

Die Anderung des AIG ist in der Botschaft vom 24. Januar 2024 zur Legislaturpla-
nung 2023-2027 nicht angekiindigt. Sie erfolgt jedoch im Rahmen von Ziel 13.

40 Verordnung (EU) 2019/817 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens fiir die Interoperabilitit zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Anderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU)
2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europdischen Parlaments und des Rates, der Ent-
scheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/J1 des Rates, Fassung
gemiss ABI. L 135 vom 22.5.2019, S. 27.

Verordnung (EU) 2019/818 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
2019 zur Errichtung eines Rahmens fiir die Interoperabilitit zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration)
und zur Anderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU)
2019/816, Fassung gemiéss ABI. L 135 vom 22.5.2019, S. 85.

41 Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 iiber die Genehmigung und die Umsetzung der
Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Ubernahme der Ver-
ordnungen (EU) 2021/1150 und 2021/1152 zur Festlegung der Bedingungen fiir den Zu-
gang zu anderen EU-Informationssystemen fiir die Zwecke des Europdischen Reiseinfor-
mations- und -genehmigungssystems (ETIAS), BBI 2022 3212.
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3.2 Beantragte Neuregelung

Die NES soll neu die Moglichkeit erhalten, das EDA insbesondere bei Gesuchen zur
Erteilung einer rdumlich und zeitlich begrenzten ETIAS-Reisegenechmigung system-
gestiitzt zu konsultieren. So kann sich das EDA im Rahmen seiner Zustindigkeiten
zum Vorliegen von Griinden des nationalen Interesses oder zu internationalen Ver-
pflichtungen dussern.

Wenn die Erteilungsvoraussetzungen fiir ETIAS-Reisegenehmigungen nicht oder
nicht mehr erfiillt sind, kann die NES in Ausnahmefillen Reisegenehmigungen mit
rdumlich und zeitlich begrenzter Giiltigkeit aus humanitiren Griinden, aus Griinden
des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen erteilen. Dies
entspricht der gleichen Konstruktion wie bei Schengen-Visa. Die Einreise kann bei-
spielsweise bewilligt werden bei schwerer Krankheit oder Tod einer oder eines An-
gehorigen oder einer anderen nahestehenden Person in der Schweiz (humanitére
Griinde) oder bei politischen oder 6ffentlichen kulturellen Veranstaltungen in der
Schweiz wie beispielsweise dem World Economic Forum (WEF) in Davos (nationale
Interessen). Insbesondere fiir diese Félle muss es mdglich sein, das EDA iiber das N-
ETIAS zu konsultieren.

Das EDA muss die Konsultationsanfrage im N-ETIAS lesen und die Konsultations-
antwort als Anwender im System erfassen und speichern kdnnen. Entsprechend soll
Artikel 108j Absatz 1 Buchstabe b AIG dahingehend ergénzt werden, dass auch das
EDA diesen Zugriff erhélt.

Der Entscheid zum Gesuch wird schliesslich von der NES gefillt und zusammen mit
der Entscheidbegriindung in der ETIAS-Software der EU erfasst.

33 Erliuterungen zum Artikel

Art. 108 Abs. 1 Bst. b

Der Artikel 108; AIG regelt den Zugang zum N-ETIAS. Fiir jede zugriffsberechtigte
Behorde werden die Kategorie der verfiigbaren Daten und der Zweck des Zugriffs
festgelegt. Die Einzelheiten, insbesondere die Unterscheidung zwischen Bearbeitung
und Abfrage von Daten, werden auf Verordnungsstufe geregelt.

Lediglich die Mitarbeitenden des SEM im Rahmen ihrer Tatigkeit als NES oder im
Rahmen des Konsultationsverfahrens sowie die Mitarbeitenden des NDB und des fed-
pol erhalten Zugriff auf die Daten im N-ETIAS. Dieser Zugriff ist auf den jeweiligen
Zweck und gewisse Daten iiber festgelegte Rollen mit Berechtigungen der jeweiligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschrénkt.

Fir die Bearbeitung von Konsultationsanfragen im Rahmen der ETIAS-
Gesuchsbearbeitung beschrinkt sich der Zugriff derzeit auf die Mitarbeitenden des
NDB und des fedpol. Mit der vorliegenden AIG-Anderung soll es auch den Mitarbei-
tenden des EDA moglich sein, die Konsultationsanfrage insbesondere bei Gesuchen
zur Erteilung einer rdumlich und zeitlich begrenzten ETIAS-Reisegenehmigung im
N-ETIAS zu lesen und die Konsultationsantwort als Anwender im System erfassen
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und speichern zu konnen. Entsprechend wird neu neben fedpol und dem NDB auch
das EDA aufgefiihrt.

34 Koordinationsbedarf mit der ETIAS-Vorlage

Es besteht ein besonderer Koordinationsbedarf im Hinblick auf die Vorlage zur Uber-
nahme und Umsetzung der Rechtsgrundlagen zur Festlegung der Bedingungen fiir den
Zugang zu anderen EU-Informationssystemen fiir die Zwecke des ETIAS.

Der entsprechende Bundesbeschluss wurde am 16. Dezember 2022 vom Parlament
genehmigt. Die vorliegende Gesetzesdnderung bezieht sich auf eine Bestimmung des
AIG, die durch den verabschiedeten Bundesbeschluss ins AIG aufgenommen wurde.

Artikel 108 Absatz 1 Buchstabe b AIG ist mit der vorliegenden Vorlage zu koordi-
nieren, da der Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 noch nicht in Kraft ist. Sollte
der Bundesbeschluss gleichzeitig mit der vorliegenden Anderung des AIG in Kraft
treten, ist bei der Inkraftsetzung die Fassung des neuen Buchstaben b von Artikel 108;
Absatz 1 AIG dieser Vorlage zu beriicksichtigen.

35 Auswirkungen

Die neue Bestimmung hat keine finanziellen und personellen Auswirkungen auf den
Bund und die Kantone.

3.6 Rechtliche Aspekte

3.6.1 Verfassungsmissigkeit

Der Entwurf zur Anderung des AIG stiitzt sich auf Artikel 121 Absatz 1 BV (Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes iiber die Gewahrung von Asyl sowie Aufenthalt von
Auslénderinnen und Ausldndern). Sie ist mit der Verfassung vereinbar.

3.6.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen
der Schweiz und Verhiiltnis zum europiischen Recht

Die Anderung des AIG, die unabhiingig von der Ubernahme der Weiterentwicklung
des Schengen-Besitzstands erfolgt, ist mit den internationalen Verpflichtungen der
Schweiz vereinbar und setzt EU-rechtliche Vorgaben um, die fiir die Schweiz im Rah-
men des SAA verbindlich sind.
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4 Anderung des Auslinder- und Integrationsgesetzes
(Vorlage 3)

4.1 Ausgangslage

4.1.1 Handlungsbedarf und Ziele

Unabhéngig von der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands (Vorlage 1) und
der Vorlage 2 werden einige redaktionelle Anpassungen beziiglich des Begriffs
«Grenze» vorgenommen. Damit soll eine sprachliche Anniherung an die Begriffe des
Schengener Grenzkodex erreicht werden.

Diese Anpassungen waren bereits zu einem friiheren Zeitpunkt mit der Vorlage An-
derung des Ausldinder- und Integrationsgesetzes (A1G): Umsetzung «Aktionsplan In-
tegrierte Grenzverwaltungy in der Vernehmlassung (13. Dezember 2019 - 19. April
2020) und wurden aufgrund der Coronakrise und der Schwierigkeiten der Luftfahrt-
branche im Friihjahr 2021 zuriickgestellt. Die redaktionellen Anpassungen sollen in
der vorliegenden Vorlage wieder aufgenommen werden.

4.1.2 Verhiltnis zur Legislaturplanung und zu Strategien
des Bundesrates

Die Anderung des AIG ist in der Botschaft vom 24. Januar 2024 zur Legislaturpla-
nung 2023-2027 nicht angekiindigt.

4.2 Beantragte Neuregelung

Derzeit werden die Begrifflichkeiten des AIG im Bereich der Grenzkontrollen unein-
heitlich verwendet. Dem soll mit redaktionellen Anpassungen Abhilfe geschaffen
werden, indem die Terminologie im AIG so weit wie moglich an den SGK angegli-
chen wird. Materielle Anderungen sind damit nicht verbunden. Die vorgeschlagene
Angleichung der Terminologie dient der Transparenz und der Rechtssicherheit.

4.3 Erliuterungen zu einzelnen Artikeln

Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz und 3
Artikel 7 regelt im AIG den Grenziibertritt und die Grenzkontrollen.

Abs. 1

Der bisherige Absatz 1 hielt fest, dass sich die Ein- und Ausreise nach den Schengen-
Assoziierungsabkommen richtet.

Neu wird prézisiert, dass sich die Grenzkontrollen nach den Vorgaben des SGK rich-
ten.
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Da die Begriffe im Bereich der Kontrolle von Grenziibertritten in dem fiir die Schweiz
verbindlichen SGK und im AIG nicht einheitlich verwendet werden, sollen diese im
AIG angepasst werden.

Gemiss SGK umfasst der Begriff der «Grenzkontrolle» sowohl die Ein- und Ausrei-
sekontrollen an den Grenziibergangsstellen wie auch die Uberwachung der Grenze
zwischen den Grenziibergangsstellen. Der operative Vorgang, den Personen beim
Uberschreiten der Schengen-Aussengrenze durchlaufen, wird hingegen als «Grenz-
iibertrittskontrolle» bezeichnet.

Des Weiteren findet der Begriff «Grenzkontrolle» auch bei einer Wiedereinfithrung
von Kontrollen an den Schengen-Binnengrenzen der Schweiz im SGK Verwendung
(Art. 25 ff. SGK).

Das AIG und seine Ausfiihrungsbestimmungen hingegen verwenden heute lediglich
die Begriffe «Grenzkontrolle» und «Personenkontrolle». Der im SGK verwendete Be-
griff «Grenziibertrittskontrolle» wird nicht verwendet. Dafiir wird der Begriff «Grenz-
tibertritty im AIG mehrfach verwendet, wobei er sich nicht immer nur auf die Schen-
gen-Aussengrenze bezieht. So fillt beispielsweise unter dem in Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe a AIG genannten Begriff «Grenziibertritt» die Einreise in die Schweiz von
einem Schengen-Staat wie auch (iiber den Luftweg) von einem Drittstaat herkom-
mend. Wo die Begriffe «Grenzkontrolle» bzw. «Personenkontrolle» verwendet wer-
den, ist die aus dem SGK ableitbare Begriffsunterscheidung nicht erkennbar iiber-
nommen worden. Vielmehr werden die Begriffe im nationalen Recht meist als
Synonyme verwendet. Dies zeigt sich insbesondere bei Bestimmungen, in denen in
der Sachiiberschrift der eine, im Normtext jedoch der andere Begriff verwendet wird
oder gar ein Absatz beide Begriffe verwendet, ohne dass eine Differenzierung ersicht-
lich wére (bspw. Art. 7, 9 und 104a Abs. 3 AIG).

Mit Blick auf die Begriffsbestimmung des SGK soll daher {iberall dort, wo das gel-
tende nationale Recht mit Bezug auf das Uberschreiten der Schengen-Aussengrenze
den Begriff «Personenkontrolle» verwendet, dieser durch den Begriff «Grenzkon-
trolle» ersetzt werden. Diese Begrifflichkeiten sind auch auf Verordnungsstufe anzu-
passen (z.B. Art. 31 VEV).

Sind hingegen Kontrollen im Sinne der voriibergehenden Wiedereinfithrung von
Grenzkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen der Schweiz (Art. 25 ff. SGK) ge-
meint, soll im AIG neu der Begriff «Grenzkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen
der Schweiz» verwendet werden.

Abs. 3

Der heutige Absatz 3 erhélt einen neuen Inhalt. Unter dem Titel «Schengener Aussen-
grenzen» regelt Artikel 29 VEV heute, dass das SEM im Einvernehmen mit dem
BAZG und den fiir die Kontrollen an den Grenzen zustdndigen Behorden der Kantone
und des Bundes sowie dem Bundesamt fiir Zivilluftfahrt (BAZL) die Schengen-Aus-
sengrenzen der Schweiz festlegt. Diese Regelung soll neu auf Gesetzesstufe gehoben
werden. Dabei soll lediglich der Begriff «Personenkontrollen» durch «Grenzkontrol-
len» ersetzt werden. Zudem wurde allein in der franzdsischen Fassung eine redaktio-
nelle Anpassung vorgenommen («habilitées a effectuer le contréle des personnes»
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durch «compétentes en matiére de controle a la frontiére» ersetzt) In der Folge kann
Artikel 29 Absatz 1 VEV mit Inkrafttreten dieser Bestimmung aufgehoben werden.

Die bisherige Regelung in Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen, da die Schweiz im Sinne
der Rechtsprechung des EuGH im Urteil C-143/22 ADDE vom 21. September 202342
auch bei einer Wiedereinfithrung der Binnengrenzkontrollen keine Einreiseverweige-
rungen gestiitzt auf den SGK direkt an der Grenze vornehmen darf. Vielmehr sind
aufgegriffene Auslédnderinnen und Auslénder, die sich illegal in der Schweiz aufhalten
und kein Asylgesuch stellen, aus der Schweiz bzw. aus dem Schengen-Raum gestiitzt
auf die Vorgaben der Riickfithrungsrichtlinie wegzuweisen. Die geltenden bilateralen
Riickiibernahmeabkommen sind jedoch weiterhin anwendbar.

Art. 9a Abs. 1 Einleitungsteil und Abs. 2 erster Satz43

Dieser Artikel befasst sich mit der Uberwachung der Ankunft von Flugpassagieren
am Flughafen. Mit der vorliegenden Vorlage erfolgt lediglich eine redaktionelle An-
gleichung an den SGK («Grenzkontrolle», vgl. dazu Kommentierung zu Art. 7 Abs. 1
VE-AIG). Der Verweis auf Artikel 7 und 9 wurde gestrichen.

Es besteht jedoch ein Koordinationsbedarf mit der IOP-Vorlage (vgl. Ziff.4.4.2), da
mit dieser der Inhalt des bisherigen Artikels 103 AIG ohne materielle Anderungen in
Artikel 9a iiberfiihrt wurde.

Art. 65 Sachiiberschrift und Abs. 1
Einreiseverweigerung und Wegweisung an Flugplditzen, die eine
Schengen-Aussengrenze bilden

Bei der Sachiiberschrift erfolgt eine Angleichung der verwendeten Begriffe an den
SGK. Materielle Anderungen gehen damit nicht einher. Das Schengen-Recht** kennt
lediglich zwei Kategorien von Luftaussengrenzen, ndmlich «Internationale Flugha-
fen» (frz. «aéroports internationaux», ital. «aeroporti internazionali») und «Lande-
platze» (frz. «aérodromesy, ital. «aerodromi»). Die heutige Praxis in der Schweiz un-
terteilt die Luftaussengrenzen zusitzlich und in Ubereinstimmung mit der Zollpraxis
in vier Unterkategorien (A, B, C, D). Diese Unterteilung bringt aus ausldanderrechtli-
cher Sicht keinen Mehrwert, weshalb zukiinftig darauf verzichtet werden soll. Die
Unterscheidung zwischen internationalen Flughifen und Landepldtzen ergibt sich ins-
besondere aufgrund der Grosse, der Anzahl Flugbewegungen und der Regelmaéssig-
keit internationaler Flugverbindungen (insbesondere von Linien- und Charterfliigen).
Sie wirkt sich in der Praxis so aus, dass beispielsweise an internationalen Flughdfen
die vollstdndige Trennung sogenannter Schengen- und Non-Schengen-Passagiere
physisch, also durch bauliche Vorkehrungen zu erfolgen hat. Auf Landeplitzen kann
diese lediglich durch organisatorische Vorkehren gewihrleistet werden. Zudem miis-

42 ECLI:EU:C:2023:689 des Gerichtshofes vom 21. September 2023 in der Rechtssache
C-143/22 in Sachen ADDE.

43 BBI2021674

44 Anhang VI, Ziff. 2 SGK
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sen die fiir die Grenzkontrolle auf Landeplétzen zustdndigen Behorden nicht perma-
nent anwesend sein, solange sichergestellt ist, dass sie bei Bedarf rechtzeitig vor Ort
sind.

Neu sollen internationale Flughdfen und Landeplitze, die eine Schengener Aussen-
grenze darstellen, als «Flugplétze, die eine Schengen-Aussengrenze bilden» bezeich-
net werden. Jene Landeplitze, die keine Schengener Aussengrenze darstellen, sollen
kiinftig als «Schengen-Binnenflugplitze» bezeichnet werden.

Absatz 1

Neu wird der Begriff «Flugplatz, der eine Schengen-Aussengrenze bildet» eingefiihrt.
Daraus resultieren keine materiellen Anderungen.

Art. 67 Abs. 4 erster Satz

Die Bestimmung muss angepasst werden, da neu die Abkiirzung «NDB» verwendet
wird.

Art. 92a Abs. 1

Diese Regelung befasst sich mit der Meldepflicht der Luftverkehrsunternehmen und
hat mit der IOP-Vorlage den Inhalt des bestehenden Artikels 104 AIG ohne materielle
Anderungen {ibernommen. Entsprechend besteht ein Koordinationsbedarf mit der
1IOP-Vorlage (vgl. Ziff. 4.4.2).

Mit der vorliegenden Vorlage erfolgt lediglich in der deutschen und italienischen Fas-
sung eine redaktionelle Angleichung an den SGK («Grenzkontrolle», vgl. dazu Kom-
mentierung zu Art. 7 Abs. 1 VE-AIG). Daraus resultieren keine materiellen Anderun-
gen.

Art. 95 Weitere Transportunternehmen

Mit der vorliegenden Vorlage erfolgt in der deutschen Sprachfassung eine Anglei-
chung eines Begriffs («Landgrenzen» anstatt «Landesgrenzen») an den SGK. Daraus
resultieren keine materiellen Anderungen. Zudem wird die Abkiirzung «SDU» gestri-
chen.

Art. 102b Abs. 2

Es erfolgt eine redaktionelle Angleichung an den SGK («Flugplétze», vgl. dazu Kom-
mentierung zu Art. 65 Abs. 1 VE-AIG). Zudem wird der Begriff «fiir Personenkon-
trollen» gestrichen und durch «zu diesem Zweck» ergénzt, da bereits festgehalten
wird, dass das Lesen der auf dem Datenchip gespeicherten Fingerabdriicke im Rah-
men der Identititsiiberpriifung einer Person zu erfolgen hat. Diese Anderung betrifft
lediglich die deutsche Fassung des Gesetzestextes.
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Art. 103c Abs. 2 Bst. a

Mit dieser Anderung soll eine redaktionelle Angleichung an den SGK erfolgen
(«Grenzkontrolley, vgl. dazu Kommentierung zu Art. 7 Abs. 1 VE-AIG). In der fran-
zdsischen Fassung erfolgt zusitzlich eine weitere redaktionelle Anpassung: « fronti-
éres extérieures de Schengen » wir ersetzt durch « frontiéres extérieures Schengen ».

Art. 103g Automatisierte Grenzkontrolle an Flugpldtzen, die eine Schengen-
Aussengrenze bilden

Sachiiberschrift sowie Abs. 1

Mit dieser Anpassung soll eine redaktionelle Angleichung an den SGK in der Sach-
iiberschrift und in den Absédtzen 1 und 3 erfolgen («Grenzkontrolley, vgl. dazu Kom-
mentierung zu Art. 7 Abs. 1 VE-AIG und «Flugplitze», vgl. dazu Kommentierung zu
Art. 65 Abs. 1 VE-AIG). Daraus resultiert jedoch keine materielle Anderung.

Abs. 2 und 4

In den Absitzen 2 und 4 wird neu lediglich der jetzige Begriff «automatisierte Grenz-
kontrolle» in «automatisiertes Verfahren» geéndert. Daraus resultiert jedoch keine
materielle Anderung.

Zudem wird in Absatz 2 die deutsche Sprachfassung an die franzosische und italieni-
sche Fassung angeglichen («ab dem 12. Altersjahr» wird durch «ab 12 Jahre» ersetzt).

Abs. 3
Absatz 3 entsprich dem geltenden Recht und wird nicht angepasst.

Art. 104a Abs. 3

Mit der vorliegenden Vorlage erfolgt eine redaktionelle Angleichung an den SGK
(«Grenzkontrolle», vgl. dazu Kommentierung zu Art. 7 Abs. 1 VE-AIG). Daraus re-
sultiert jedoch keine materielle Anderung.

Art. 109a Abs. 2 Bst. ¢

Ausser an den Schengen-Aussengrenzen an den Flughdfen finden auf dem Hoheits-
gebiet der Schweiz keine Grenzkontrollen, sondern lediglich Personenkontrollen statt
(vgl. dazu auch Art. 103c Abs. 2 Bst. a AIG). Fiir die Online-Abfrage des C-VIS bei
Personenkontrollen ausserhalb von Grenzkontrollen ist Artikel 109a Absatz 2 Buch-
stabe d einschlédgig, weshalb der Begriff «und im Hoheitsgebiet» ersatzlos gestrichen
werden kann.

Mit der vorliegenden Vorlage erfolgt zudem eine redaktionelle Angleichung an den
SGK («Grenzkontrolle», vgl. dazu Kommentierung zu Art. 7 Abs. 1 VE-AIG). Daraus
resultiert jedoch keine materielle Anderung.
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In der franzosischen Fassung wurde der Begriff «frontiéres extérieures a Schengen»
durch den Begriff «frontieres extérieures Schengen» ersetzt.

Art. 111c Abs. 1

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Angleichung an den SGK («Grenzkon-
trolle», vgl. dazu Kommentierung zu Art. 7 Abs. 1 VE-AIG). Daraus resultiert jedoch
keine materielle Anderung.

4.4

Koordinationsbedarf

Bei der vorliegenden Anderung des AIG (Vorlage 3) besteht ein besonderer Koordi-
nationsbedarf im Hinblick auf:

45

46

47
48

49

50

die Vorlage zur Ubernahme und Umsetzung der Verordnungen (EU)
2021/113345 und (EU) 2021/113446 zur Reform des Visa-Informationssys-
tems (VIS) und der damit verbundenen Bedingungen fiir den Zugang zu an-
deren EU-Informationssystemen fiir VIS-Zwecke*? (nachfolgend: VIS-
Vorlage);

die Vorlage zur Ubernahme und Umsetzung der Verordnungen (EU)
2019/81748 und (EU) 2019/8184% zur Errichtung eines Rahmens fiir die In-
teroperabilitit zwischen EU-Informationssystemen30(IOP-Vorlage);

Verordnung (EU) 2021/1133 des Européischen Parlaments und des Rates vom

7. Juli 2021 zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 603/2013, (EU) 2016/794,

(EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 und (EU) 2019/818 hinsichtlich der Festlegung der
Voraussetzungen fiir den Zugang zu anderen Informationssystemen der EU fiir Zwecke
des Visa-Informationssystems, ABl. L 248 vom 13.7.2021, S. 1.

Verordnung (EU) 2021/1134 des Européischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli
2021 zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EG) Nr. 810/2009, (EU)
2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU)
2019/817 und (EU) 2019/1896 des Europédischen Parlaments und des Rates und zur Auf-
hebung der Entscheidung 2004/512/EG und des Beschlusses 2008/633/J1 des Rates zur
Reform des Visa-Informationssystems, ABI. L 248 vom 13.7.2021, S. 11.

BB12022 3213

Verordnung (EU) 2019/817 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
2019 zur Errichtung eines Rahmens fiir die Interoperabilitét zwischen EU-
Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Anderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU)
2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Européischen Parlaments und des Rates, der Ent-
scheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/J1 des Rates; ABI. L
135 vom 22.5.2019, S. 27.

Verordnung (EU) 2019/818 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai
2019 zur Errichtung eines Rahmens fiir die Interoperabilitét zwischen EU-
Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration)
und zur Anderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU)
2019/816; ABL. L 135 vom 22.5.2019, S. 85.

BBI12021 674
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- das zukiinftige Bundesgesetz iiber den Allgemeinen Teil der Abgabenerhe-
bung und die Kontrolle des grenziiberschreitenden Waren- und Personenver-
kehrs durch das Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit (BAZG-
Vollzugsaufgabengesetz, BAZG-VG)31.

4.4.1 Koordinationsbedarf mit der VIS-Vorlage

Bei der vorliegenden Vorlage besteht ein besonderer Koordinationsbedarf im Hin-
blick auf die Revision des VIS52 (Verordnungen [EU] 2021/1134 und [EU]
2021/1133).

Die Vorlage zur Revision des VIS passt u.a. die Fussnote zum SGK in Artikel 7 Ab-
satz 3 erster Satz AIG an. Mit der vorliegenden Vorlage wird Absatz 3 jedoch erneut
angepasst. U.a. fallt diese Fussnote weg, da der SGK neu bereits im Absatz 2 von
Artikel 7 zitiert wird.

Falls der Bundesbeschluss zur Revision des VIS gleichzeitig mit der vorliegenden
Anderung des AIG in Kraft tritt, soll die Bestimmung in der vorliegenden Fassung
(und nicht diejenige in der Fassung VIS) gelten.

4.4.2 Koordinationsbedarf mit der IOP-Vorlage

Bei der vorliegenden Vorlage besteht ein besonderer Koordinationsbedarf im Hin-
blick auf die Errichtung eines Rahmens fiir die Interoperabilitidt zwischen den EU-
Informationssystemens3 (Verordnungen [EU] 2019/817 und [EU] 2019/ 818).

Von der Koordination sind die Bestimmungen Artikel 9a und 92a VE-AIG der vor-
liegenden Vorlage betroffen.

Mit der IOP-Vorlage wurden ohne materielle Anderung die Inhalte des bisherigen
Artikels 103 AIG in Artikel 9a AIG und des Artikels 104 AIG in Artikel 92a AIG
iiberfiihrt. Mit der vorliegenden Vorlage werden beide Bestimmungen formell ange-
passt und redaktionell an den SGK angeglichen («Grenzkontrolle», vgl. dazu Kom-
mentierung zu Art. 7 Abs. 1 VE-AIG).

Falls der Bundesbeschluss zu IOP gleichzeitig mit der vorliegenden Anderung des
AIG in Kraft tritt, soll die Bestimmung in der Fassung SGK (und nicht diejenige in
der Fassung IOP) gelten.

51 BBI2022 2725
52 BBI12022 3213
53 BBI12021674
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4.4.3 Koordinationsbedarf mit dem zukiinftigen BAZG-
Vollzugsaufgabengesetz

Im Rahmen des aktuell laufenden Transformationsprogramms DaziT54 wird das Bun-
desamt fiir Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) unter anderem organisatorisch weiter-
entwickelt. Diese Weiterentwicklung hat zur Folge, dass die Einheiten «Zoll» und
«Grenzwachtkorps (GWK)» zusammengefiihrt werden. Aufgaben, welche nach heu-
tigem Recht von Angehdrigen des Grenzwachtkorps wahrgenommen werden, werden
kiinftig von entsprechend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAZG
ausgefiihrt. Im Zusammenhang mit DaziT erfolgt ebenfalls eine Totalrevision des
Zollgesetzes. Es soll ein Rahmengesetz geschaffen werden, mit welchem unter ande-
rem die Aufgabenbereiche des BAZG harmonisiert werden. Dieses zukiinftige Bun-
desgesetz iiber den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die Kontrolle des
grenziiberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt fiir Zoll
und Grenzsicherheit (BAZG-Vollzugsaufgabengesetz, BAZG-VG)35 wird aktuell
vom Parlament beraten.>6

Um die Weiterentwicklung des BAZG zu einer aufgabenorientierten Organisation zu
ermdglichen, sind im E-BAZG-VG keine Organisationsbestimmungen mehr vorgese-
hen. Entsprechend wird das GWK als Organisationseinheit im E-BAZG-VG nicht
mehr genannt. Dies fiihrt unter anderem dazu, dass die Zugriffsrechte auf das neue
Informationssystem des BAZG nach Artikel 118 E-BAZG-VG nicht mehr anhand von
Organisationseinheiten abgebildet werden. Vielmehr sollen auf Stufe E-BAZG-VG
wie auch auf Verordnungsstufe fiir die rechtliche Abbildung der Zugriffe einheitliche
Funktionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAZG verwendet werden.
Eine Funktion fasst dabei die Aufgaben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
BAZG zusammen, deren Erfiillung die gleichen oder dhnlichen Zugriffe auf das In-
formationssystem des BAZG bedingen. Um Unstimmigkeiten und Unklarheiten zu
vermeiden, ist bei der Abbildung der Zugriffe auf externe Informationssysteme durch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAZG die gleiche Zugriffstruktur anzuwen-
den wie im E-BAZG-VG. Als Konsequenz muss im Zusammenhang mit den Zugriffs-
regelungen auf externe Informationssysteme die im geltenden Recht verwendeten Be-
zeichnungen «Grenzwachtkorps (GWK)» und «die fiir die Personenkontrolle an der
Grenze eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAZG» durch die im
E-BAZG-VG vorgesehene neue Terminologie ersetzt werden.

Die nachfolgend genannten Funktionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
BAZG gelangen fiir die Umschreibungen der Zugriffe in der Regel anstelle der im
geltenden Recht verwendeten Bezeichnung «Grenzwachtkorps (GWK)» zur Anwen-
dung. Diese Funktionen iibernehmen die Mehrheit der GWK-Aufgaben. Es sind dies:
«Kontrolle von Waren, Personen und Transportmitteln», «Kontrollexpertise», «Ein-
satzkoordination» sowie «Risikoanalyse». Diese Funktionen werden jedoch erst beim

54 Siehe auch www.dazit.admin.ch.

55 BBI 2022 2725, Botschaft vom 24. August 2022 zum Bundesgesetz iiber den Allgemei-
nen Teil der Abgabenerhebung und die Kontrolle des grenziiberschreitenden Waren- und
Personenverkehrs durch das Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit sowie zur Totalrevi-
sion des Zollgesetzes zum neuen Zollabgabengesetz, BB1 2022 2724

56 22.058: Zollgesetz. Totalrevision, https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft? Affairld=20220058
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Inkrafttreten des E-BAZG-VG offiziell eingefiihrt. Aus diesem Grund kénnen in der
vorliegenden Vorlage die Bezeichnungen «Grenzwachtkorps (GWK)» und «die fiir
die Personenkontrolle an der Grenze eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des BAZG» noch nicht gedndert werden. Vielmehr ist eine entsprechende Koordina-
tion mit der parallel laufenden Totalrevision des Zollgesetzes (BAZG-VG) erforder-
lich, weil das AIG in Bezug auf die Zugriffe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des BAZG bereits im Rahmen vorgenannter Totalrevision angepasst wird. Von der
Koordination betroffen sind die Artikel 103¢ und 109a VE-AIG der vorliegenden
Vorlage.

4.5 Auswirkungen

Die neuen Bestimmungen haben keine finanziellen und personellen Auswirkungen
auf den Bund und die Kantone.

4.6 Rechtliche Aspekte

4.6.1 Verfassungsmissigkeit

Die redaktionellen Angleichungen von Begriffen des AIG an den SGK stiitzen sich
auf Artikel 121 Absatz 1 BV (Gesetzgebungskompetenz des Bundes iiber die Gewih-
rung von Asyl sowie Aufenthalt von Auslénderinnen und Ausldndern) sowie auf Ar-
tikel 123 Absatz 1 BV (Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf dem Gebiet des
Strafrechts und des Strafprozessrechts). Sie ist mit der Verfassung vereinbar.

4.6.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen
der Schweiz und Verhiltnis zum europiischen Recht

Die redaktionelle Angleichung von Begriffen des AIG an den SGK steht im Einklang

mit dem Européischen Recht und sind mit den internationalen Verpflichtungen der
Schweiz vereinbar.
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Abkiirzungsverzeichnis

ABL
AIG

BV
BAZG
BAZL
DSG

EES
EDA
EFD

EJPD
EMRK

EpG

ETIAS
ETIAS-V

EuGH
EU
fedpol
GWK
i.S.v.

i V.m.
NES
N-ETIAS
NDB
ParlG

Riickfithrungs-
richtlinie

Amtsblatt der Europdischen Union

Auslidnder- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2005,
SR 142.20

Bundesverfassung, SR 701
Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit
Bundesamt fiir Zivilluftfahrt

Bundesgesetz vom 25. September 2020 iiber den Datenschutz, SR
235.1

Ein- und Ausreisesystem
Eidgendssisches Departement filir auswértige Angelegenheiten

Eidgendssisches Finanzdepartement

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement

Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, SR 0.701

Bundesgesetz vom 28. September 2012 iiber die Bekdmpfung
ibertragbarer Krankheiten des Menschen, SR 818.101

Européischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems

Verordnung (EU) 2018/1240 iiber die Einrichtung eines Europai-
schen Reiseinformations- und -genehmigungssystems

Européische Gerichtshof

Europdische Union

Bundesamt fiir Polizei

Grenzwachtkorps

im Sinn von

in Verbindung mit

nationale ETIAS-Stelle

nationalen ETIAS-System

Nachrichtendienst des Bundes

Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002, SR 171.10

Richtlinie 2008/115/EG des Europédischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Dezember 2008 iiber gemeinsame Normen und Ver-
fahren in den Mitgliedstaaten zur Riickfiihrung illegal aufhéltiger
Drittstaatsangehdriger
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RVOG

SAA

SbU

SGK

SEM
SIS
VEV

VIS
VwVG

WEF
ZEMIS

ZEMIS-
Verordnung

7G
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Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom
21. Mirz 1997, SR 172.010

Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, der Europdischen Union und der Européischen
Gemeinschaft {iber die Assoziierung dieses Staates bei der Umset-
zung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands,
SR 0.362.31

Ubereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchfiihrung des Uber-
einkommens von Schengen

Verordnung (EU) 2016/399 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 9. Mérz 2016 iber einen Gemeinschaftskodex fur das
Uberschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzko-
dex)

Staatssekretariat fiir Migration
Schengener Informationssystem

Verordnung iiber die Einreise und die Visumerteilung vom 15. Au-
gust 2018, SR 7142.204

Visainformationssystem

Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968,
SR 172.021

World Economic Forum
Zentrales Migrationsinformationssystem

Verordnung iiber das Zentrale Migrationsinformationssystem vom
12. April 2006, SR 742.513

Zollgesetz vom 18. Marz 2005, SR 631.0



Erlduternder Bericht

61/61



	1 Einleitung
	2 Bundesbeschluss zur Übernahme und Umsetzung der Verordnung (EU) 2024/1717 (Änderung SGK)
	2.1 Ausgangslage
	2.1.1 Handlungsbedarf und Ziele
	2.1.2 Geprüfte Alternativen
	2.1.3 Verlauf der Verhandlungen und Verhandlungsergebnis
	2.1.4 Verfahren zur Übernahme der Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands
	2.1.5 Verhältnis zur Legislaturplanung sowie zu Strategien des Bundesrates

	2.2 Grundzüge der EU-Verordnung
	2.2.1 Einheitliche Anwendung von Massnahmen an den Schengen-Aussengrenzen im Fall der Bedrohung der öffentlichen Gesundheit (Art. 21a SGK)
	2.2.2 Reaktion auf die Instrumentalisierung von Migrantinnen und Migranten an den Schengen-Aussengrenzen (Art. 5 Abs. 4 SGK)
	2.2.3 Neuer Schengen-Schutzmechanismus bei gravierenden Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (Art. 28 SGK)
	2.2.4 Neue Bestimmungen bei einseitiger Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen durch die Schengen-Staaten (Art. 25 – 27a sowie Art. 33 SGK)
	2.2.5 Verstärkter Einsatz alternativer Massnahmen an den Binnengrenzen und im Grenzraum (Art. 23 und 26 SGK)
	2.2.6 Neues Überstellungsverfahren im Rahmen der grenzüberschreitenden operativen Zusammenarbeit zwischen den Schengen-Staaten (Art. 23a SGK)
	2.2.7 Umsetzung von Massnahmen zur Eindämmung der negativen Folgen von Binnengrenzkontrollen für Grenzregionen (Art. 26 Abs. 3 SGK) und Meldung der grenzüberschreitenden Regionen (Art. 39 und Art. 42b SGK)

	2.3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln der EU-Verordnung
	2.3.1 Anpassung der Verordnung (EU) 2016/399 (Art. 1)
	2.3.2 Inkrafttreten und Anwendbarkeit (Art. 2)

	2.4 Grundzüge des Umsetzungserlasses
	2.4.1 Die beantragte Neuregelung
	2.4.2 Umsetzungsfragen

	2.5 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln des Umsetzungserlasses
	2.5.1 Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
	2.5.2 Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes (BPI)

	2.6 Auswirkungen des Vertrags und des Umsetzungserlasses
	2.6.1 Auswirkungen auf den Bund
	2.6.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden
	2.6.3 Auswirkungen in weiteren Bereichen

	2.7 Rechtliche Aspekte
	2.7.1 Verfassungsmässigkeit
	2.7.2 Vereinbarkeit mit anderen internationalen Verpflichtungen der Schweiz
	2.7.3 Erlassform des Bundesbeschlusses und des Umsetzungserlasses
	2.7.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen
	2.7.5 Datenschutz
	2.7.6 Keine Unterstellung unter die Ausgabenbremse


	3 Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (Vorlage 2)
	3.1 Ausgangslage
	3.1.1 Handlungsbedarf und Ziele
	3.1.2 Verhältnis zur Legislaturplanung und zu Strategien des Bundesrates

	3.2 Beantragte Neuregelung
	3.3 Erläuterungen zum Artikel
	3.4 Koordinationsbedarf mit der ETIAS-Vorlage
	3.5 Auswirkungen
	3.6 Rechtliche Aspekte
	3.6.1 Verfassungsmässigkeit
	3.6.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz und Verhältnis zum europäischen Recht


	4 Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (Vorlage 3)
	4.1 Ausgangslage
	4.1.1 Handlungsbedarf und Ziele
	4.1.2 Verhältnis zur Legislaturplanung und zu Strategien des Bundesrates

	4.2 Beantragte Neuregelung
	4.3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln
	4.4 Koordinationsbedarf
	4.4.1 Koordinationsbedarf mit der VIS-Vorlage
	4.4.2 Koordinationsbedarf mit der IOP-Vorlage
	4.4.3 Koordinationsbedarf mit dem zukünftigen BAZG-Vollzugsaufgabengesetz

	4.5 Auswirkungen
	4.6 Rechtliche Aspekte
	4.6.1 Verfassungsmässigkeit
	4.6.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz und Verhältnis zum europäischen Recht



